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Deß Wem Theils
Das Bier - Brau - Recht , so ferne

es bemts conürtuirt , Vor¬
stellend

Erstes Capitel .

Von dem angeordneten Brau - Recht
überhaupt .

Natur gehet mit ihren Sachen also um , daß sie erst -

zeuget , wie eine Sache beschaffen sey /
wenn sie erMch zu ihrem Wesen gelangen soll ;
hernach wenn sie ZU ihrem Weser ; gekommen ;

und endlich wie sie wiederum zu Grunde gehe .
Diese natürliche Ordnung hat futtinianus in sielen Ma¬

terien deß Rechtes behalten , wovon die Materien derer Dienst -
Gerechtigkeiten , Hochzeiten , Vormundschäfften rc . gnugsam
zeugen ; welcher Ordnung auch wir nachfolgen ;

Und nachdem wir gehandelt , wie das Brau - Recht müsse
angeordnet werden , so wollen wir nun das angeordnete Brau -

Recht untersuchen , welches darinnen bestehen wird , daß ein je¬
der sich dieses Rechts gehöriger maßen gebrauche .

Wir wollen aber dieses betrachten so wol in Ansehung der

geruhigen als strittigen kotteR

In jenem Fall wird der Nutzen und Last zu beobachten
seyn ; in diesem aber muß man sehen auf die Mittel , mit wel¬

chem wir das angeordnete Recht beschützen und vertheidigen .
Welche
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Welche seyn werden entweder außer - Gerichtlicher
Gerichtliche / und diese entweder ordentliche oder außeror¬
dentliche ; und jene wiederum entweder ( besitzende .
oder ( bittende ) .

^ ^ ^

Von welchen allen wir in einem besondern Capitel han¬
deln wollen .

Deß Andern Theils Zweytes Capitel .

Von dem Rußen , welchen das Brau -
Recht schaffet .

Aß die Bierbrauer Zwar außer einer Innung leben köm
Me unennst mehr zu laugnen : doch zweiffle ich auch nicht ,

daß , wenn sie wollen , selbige, wie die Erfahrung lehret ,
eine Brauer - Innung aufrichten können , wenn nur der Obere
darein gewMgek , und solches vor gut befindet .

Durch den Obern aber will ich denjenigen verstanden ha¬
ben , der zum wenigsten die Landes - Herrlicheoder städtlicheHo¬
heit hat . iimpscbiici .

<^p. Lmnnem .

/ . brlttob . L?sAA. 4. -r.

Dahero schließe ich eine niedere Obrigkeit aus , als welche
das Recht eine Innung zu verwilligen nicht hat , ttabn . » Ee -
iemb . CoL- F. sie habe denn dieses Recht durch
Fürstliche Begnadigung oder undenckliche Verjährung erlanget ,
Drunnemsnn und krltkck . «i . / . §. L. l ^Lvius . ^
7/c . /F . -r. 6.

Wenn aber die Innung einmal aufgerichtet ist , so können
sie auch alles dasjenigethun , was andere unverbottene Innungen
thun können r
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"

Ais i . ) Über derer cloIleMten Thun und Lassen erkmnen .

dar ^ ? ov . L. ^ ^. 7 .

2 . ) Eine gemeine Lade und Siegel halten , Lerlick .

,//s . «. OarpTOv . ck.--r' e/.
z. ) Zrarum Machen , KmptcMö . - - i . - r . / > ? . anwel -

che doch niemand als die Innungs - Verwandten gebunden ist ,
8ckne ! 6 . s- l §. c- o«/ ?^. / . / «- >« L?w. «. // .

( larpro v. y. 2. 6-?-?/?. 4. und welche überdies nach

heutiger Gewohnheit / nicht bestehen/wenn sie nicht von hoher
Obrigkeit bekrafftiget worden , dcbneiäexv . î . / . Larprov . -i.

-r. / . Kc/^. 4- ?. 8. icbtLr . ^ec/7Fo . «. «/r . blassn .

X^ Eienssec . «. / . Xnî icssilll . / . brissLss .

L' o/Zes. 2. L.

Und ist Zugleich darauf zu sehen/daß es Zulaßige Stamm

seyn . llicssr . öi. / . «. dergleichen überhaupt sind .
1. ) Daß nur Leute ehrlicher Geburch darein genommen wer »

den / l ^icsscer . </. / . ». - . nach dem Jnnhalt eines Sramrs der

Magdeburgischen Brau » Innung 2. Zum andern / so
einer die Innung gewinnen will/der soll gut aufsehen und

in acht haben/ ' daß er ehrlicher Geburt / und in rechtem

Ehestand gezeuget sey/ rechter teutscher Art / niemand ei ,

gen noch Lasse / zudem soll er auch eines ehrlichen Nah¬
mens und Gerichts seyn re . dergleichen jedoch auch die ,

se sind / welche durch darauf erfolgte Ehe ehrlich wor ,

den ; Denn es werden auch diesen Geburts Briesse gege¬

ben . daß sie von ehrlichen und frommen Eltern/und
aus einem rechte, ; unbefleckten untadelhafften Ehe - Bet¬

te herkommen und gebohren . Mcsscer . ^ / . ». // . Larp .
6 " ^ ^ . c >/ « . 2. Ä"

-r. // . ss8baLss . / -r ?ro/ , ^ Ear^)20V»/ >4-' / « 2.

4. // . 4« brirfcss ^ c ? s ^ . 2.

Ob aber wohl die Meinung deß gemeinen Mannes , und

das Sächsische Recht / uns hierinnen zu wieder zu seyn scheinet /

wenn ein Weib einem Mann nimmt , gewinnet sie Kmdek / ehe
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die rechte Zeit kömmt / da das Kind gebohren werden soll,man
mag es beschulten an seinen Rechten , wenn es zu früh gebohren ist «
Land - - Recht . ^ doch wird beantwortet , daß man
in ernstlichen Sachen nicht nach der falschen Meinung deß ge¬
meinen Mannes gehen müsse .
». u. und daß chnicht reLichrec sey, siebter . F s .

2. ) Daß der , so in die Innung aufgenommen werden will ,
ein Zeugnuß eines ehrlichen Lebens vorweise . Li obrer . ch /. ch

/ stnlxicbllö . ch /. 2 kr - acb . i-i. /. c. F. 7. die unehrlichen
aber nicht aufgenommen werden , Larx >rov . / >^e. 4. <?-«/ ?. 40 .

/o . n . / .

Welches auch von der Brau - Znnung zu Magdeburg
2^ . also istverordnet worden : Dieweil die Innung aus

ehrlichen und redlichen Leuten zusammen gesttzet / haben
sich ihre Güldebrüder mit einander einmnthig verglichen /
daß kein Todtschläger / Dieb / Räuber , Einbrecher /
Meineidiger oder sonsten mit groben öffentlichen Sün¬
der : und Lasterrr behafftet , zu ihrer Innung solle gestattet /
noch darinnen gelitten werden ; sonder »! daraus als ein

faul untüchtig Glied verstoßen werden .

Insonderheit aber werden die Bierbrauer brarma machen
können von der r ^ uamlrnt , Zeit , und Weise zu brauen , wie

auch von dem Bier - schencken .
wird der Nutzen deß Brau - Rechtes entwe¬

der allen gemein seyn / oder aber nur etliche gewisse xrivlls -
Me angehen ;

Von jenen ist oben im I . Theil 4 . § 6P . vollkommen

gehandelt worden , daß sie nicht allein Maltz machen, sondern auch
solches entweder andern verkauffen , oder zum Bier - brauen an¬

wenden , und einen ehrlichen , und der darzugenommenen Klare¬
rn gleichkommenden kro6r haben können .

Ee Aber
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Aber nun ist die Frage ,

Ob denen Brauern allein oder der Obrigkeit /
zustehe den Werth auf das Schmck -

Bter zu setzen ?

Ich halte dafür , es stehe der Obrigkeit zu ;
Weil die Brauer , aus Liebe , so sie gegen ihre Sachen

tragen , den wahren und rechten Preiß nicht treffen können , L. «n.

Und zu befürchten ist, sie möchten nach allzu großen Ge¬

winn mit derer andern Bürger Schaden streben ,
^ ^ L, und d aselbst Vmnnemann ». s// .

Zumahlen da 2 . ) heut zu Tags in denen meisten wohlbestell -
ten Städten die Obrigkeit denen Verkauffendm nicht erlaubet auf

solche Sachen so man täglich bedürfftig , nach eigenem Gefallen ,
den Preiß zu setzen ; sondern die Obrigkeit solchen , zumal aufdie
ViÄualien nach Beschaffenheit der Zeit , Ortes und Sache selbst ,

zu setzen psteget. kerer . i « Q /Ä - W « E .

/ ? «. a. blalin . / ' « «s/ . - r ^ ^ ssembec . L.

M L ES « . «. 4. Msjer . Ä cv//eF . LrKenr . 4. vM -

ner . -ie 8rmv .

§. a/ . LrmmemÄN . ^ L . / . / . kM - .

F« . Har ^ vreclit . // . / « / ? . « . 2 ^ »

OarpTov . cv «/ . und daselbst Lsbaok .

Daß nun das Bier eine Sache sey , welches man täglich
brauchet , und zu deß Leibes Nahrung und Nothdurffr nothwen¬
dig haben muß , wird ein jeder gerne gestehen. Hieher dienet L.

Dahero auch 4. ) ob schon die Innungen derer Metzger und

Becker zuläßig sind , so erlaubet ihnen doch die Obrigkeit nicht auf
daß
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das Fleisch und Brod nach Belieben einenPreiß zusetzen , son¬
dern sie sind vermittelst Obrigkeitlicher ^ morlt ^ r , nach dem vor¬
geschriebenen Tax ^ solches zu verkauffen gehalten ^ kerTr . m c - ^.
E . ?// ?--?' . K. s.

Wohin anch unser? Durchlauchtigste AebtiWn in ihren
Verordnungen /s . : Don Beckern / der policev Ord¬
nung §. i . mit diesen Worten gesehen : Die Becker sollen
Semmeln Pfennings werth / und das Brod vollständi -

wrrd aufs Gewichte gefeyet / und zu dem Ende eine Be¬
cker - kroba gemacht werden ; wer nun nach dem gesetz¬
ten Tax nicht backet , sondern sich hierum wiederfttzicr
macyet / dem sollen Semmeln uud Brod genommen/ar¬
men Leuten ausgetheilet / und er / so offt die Überfüh¬
rung geschieht , um i . Thaler gestrafft werden .

Fast eben dieses ist auch von denen Metzgern Se . /
Don denen Fleischhauern ß. 2. verordnet :

Die Meister der Fleischer - Innung/sollen nebst deß
R. achs zugeordneten alle wöchentliche Fleisch - Tage in dem
Scharn das Fleisch auf ihre Pflicht besichtigen , und nach

^ a ^ LL . . . , . ejr eines jeden , geschlachteten
Lt oderIahre leiden wollen ,

—L, ' - . "selben öffentlich an dieTasel
schreiben / und selbe an den Scharn anhängen lassen ; wel¬
cher Meister nundenTax ändern , vorhero verkauffen /
oder sein Msch nach gesetzten Werth nicht ausbauen
und Verkauffen / oder wol gar deß Schlachtens sich

verweigern
und enthalten wird / derselbe soll willkührlich

Sonsten versielen 5) die Brauer in das Laster eines I ^ ono .
poln . L. E . vsrb .

Lt «ie zsMovs/ »

Eer Es
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Es scheinen zwar folgende Ursachen denen Bier - brauern

das Wort zureden .
i . ) Daß wann man eine Sache schätzen will / fmnem -

(ich solche Seme müssen darzu genommen werden , welche fast täg¬

lich damit umgehen. Nev . ^ L« ^ ec . /S . L. 4.

^
^^' 2ch^Daß erlaubet sey, seine Sachen , wie theueres immer

möglich , hinaus zu bringen , ke ^ er . ^ ^ 0 -

L-^ --ei. ». F. kiLrppreckr .
Marpursenst Dv/. /L

^ ^ ,

Und darinnen z. ) einander zu hintergehen , §- 4 . ^ ^

Und weil 4 . ) nicht eine jede Obrigkeit m einer Stadt aufdas

Getreyd , fo hineingeführet wird , eineli Preiß zu setzen berechtlgeL

ist , L. «/t . / . /?. -»si L. / «/ . ikit ' MKM. so kan ste solchen auch Nicht

sus
Sratuta machen können r warum

sollten sie denn auch nicht können den Preiß auf chr Bur

d^Mcin es wird so wol überhaupt auf2 . g. geantwortet ,

daß solches in Sachen , so zur täglichen Nothdmfft gKen, mcht

angehe , Uarppreclar . -i. / . sonstenkontejadleObtigkeNwe - '
der der Metzger , noch Becker - Innung einen Tax vorschrer -

Als auch insonderheit aufdas 5 . ) wei! auch die meisten Raths -

Glieder an denen mehreften Orten Brer - brauer sind .

Auf das 2. ) daß dieses nicht stattfinde , wenn rm gewisser

Preiß , absonderlich auf die ViLmüleiu von der Obrigkeit gest-

tzet worden , ttarpvreckc . - i ^
^

z. ) Daß inthrmer Zeit der Betrug nicht erlaubet sey, Om -

ncr . L L und überhaupt IN VtSuali - n nicht statt

habe , »arpnreckt . wiewol auch dieser Spruch ( nmur -

sicher «eise darf man einander betrugen ) m emem üblen Der -
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stand genommen ^ und deßwegen viele in das ewigrFeuergestür -
tzet worden / wie Vemur . cks Valenr . in ?arcken . /4 ^. / .

L-Ä/. <e. ». L>. dafür hält , und aus diesem
r . F. «. welches noch deutlicher erklären ScaeciM .

5. / . / s . - r . Oinnel ' .

S' e?' . / » lckLrPpreclM . FÄ / . / «/ ?. eM/ . K. / F.
kr . iMÄv . I ^ uuniug ^ ilremler

LA. - H. / . A . L 2. / ^ . L. 4/ >. D.

/ . klabn . Vielem bec . // >. 4 °

// . />. ' kiibor . / > Varbot . /s ^/e - e. L/-5. 4. <7^-. 4. / . 4r -

bem . /Ä . / » «. <5. 7. und machen einen Unterschied HM
ler einen Betrugs der von einem betrüglichen Fleiß / und
unter denjenigen , der von einem ^andlunZS - Fleißherrüh¬
ret . äcLLLIilg . üi. / .

Auf das 4- wird geantwortet / daß in besagten I . . M , nur
Venen Oecurlombus solche Gewalt nicht Zugestanden werde ;
weil deren Ambt sich soweit nicht erstrecket ; anderer Obrigkeit
aber solche zustehe . / - -/<? 0/ - L- . wie auf
angezogenen »/e . UmpnreLM . ^ M .
ss . Ickabn . ^ ^ ekembec . ^ 4 . //// . üisM «o«. antr
Worten . -

Auf das sch wird geantwortet / daß man von der Gewalt
Ltawra zu machen auf die Gewalt einen Preiß auf etwas zu
setzen / nicht schlieffen könne : Weil das letztere gleichsam ein

Nonoxoüum einzuführen scheinet . Sie können auch einem

andern zum Nachtheil keine Summa machen , noch fremde zu sol¬
chen verbinden .

^
Derowegen überlassen wir der Obrigkeit die Gewalt den

Preiß deß Bieres zu verringern und zu steigern / in soweit , daß
dieselbe,derer benachbartenWiedersprechen ohngeachtet , den Preist
deß Bieres / besonders wenn es die Noth erfordert / mit recht er¬

höhen könne . LQrpm' Zemt . Vo/ . / . O « / / . « .

Daß aber einem jeden erlaubet sey / das Bier wohlfeiler zu
Ee z scheu.
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schencken, alsderPreißgesetzet ist, ist fast nicht zu laugnm -
purg . ^ / . ». «/, . Wenn nur der Verkauffer solches ohne Be¬
trug thut , und das Bier entweder mit allzuvielem Wasser nicht
verderbet , oder solches denen andern Bier - - brauern zum Scha¬
den gethan hat .

Es ist ferner gefaget worden , daß etlichen auch erlaubet sey
ausser der Ordnung zu brauen , entweder in Ansehung vorste¬
hender Hochzeit / oder in Ansehung deß tragenden Amb -
tes ;

In Ansehung der Hochzeit dürsten diejenigen , so vom
Bier - brauern erzeuget worden und Hochzeit machen , ausser der

Ordnung Hochzeit - Bier brauen .
Und davon lautet zwar die Quedlinburgische Polieey - Ord-

nung , F. §. /s . also .
Hochzeit Breyyan zu brauen soll einig und allein

Brauers - Nindern / die im eigenen Brau - Haufe gebohren /
dafern ihre natürliche Eltern Zur Zeit der Hochzeit / beyde
oder eines / annoch am Leben snrd , und das Haus im würck -
k' chenBesttz / oder dieRLnder solches mit einander noch un -
gecheilet / oder unverkaustet haben / es werde die Hochzeit
allhier oder anderswo gehalten / von Zeit dieser / - /Mur¬
ren Ordnung/vergünstiget ; Auster dem aber durchaus
nicht verstattet werden / ein jeder aber solches Brau zum
längsten entweder 6 . Wochen vor / oder 6. Wochen nach
der Hochzeit zu brauchen / bey Derluft deß Brauens
schuldig seyn .

Wegen dieses Punktes giebst es hier zu Quedlinburg gar
sfft und vielmahls Streit , davon ich etliche hier erzehlm will .
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Und zwar i . ) wird gefragte

Ob der

cheln er Mng Worden / aogeleger / bey feiner
Verheyeathung könne einen ^schreit

Breyhan begehrend
^

Vor dem Sohn reden folgende Ursachen :
Wenn dem Sohn das Hochzeit - Brauen muß vergönnet

werden , ^ ftme das Hauß noch gememschafftlich ist , und eral -
so nur den sechsten Ehest daran hat ; wie vielmehr wird es ihme
muffen erlaubet werden , wenn er , ausser dem einigen nach dem
Erbe - Recht ihm zujteyenden Theil , auch die fünssübrigen Tbei -

^ vMsemen Mrt - Erben , mit einem rechtmäßigen Titel ansich

Nun aber ist das erste wahr,Krafft derer Worte deß Lmwtl :
Oder es habm - re Länder solch Haust mit einander noch
ungetheilet oder mwerkauffet . So ist nothwendig das aZ
dere auch wahr ; sintemahl die Konnexion deß ^ aiorig aus der
Eigenschaft bey Schlusses , so von minoriast majus hergenom¬
men worden , befestiget wird , welches in denen Rechten der Kar -
ckeste , gememeste , und nützlichste ist. Lverkarä . Ä 1^ /

Denn wenn r . ) dasjenige,was weniger darinnen zu seyn schein
Ach öarmnen ist , wie vielmehr wird dasjenige darinnen Kur ,
welches mehr darinnen zu seyn scheinch §.
M . F/D . ktest . L iv. ^

E 2. ) Wenn dem Bräutigam das Hochzeit- -brauen versa -
get wmde , so wurde wieder die Gerechtigkeit , welche Gleichheit
dxm Personen HÄt, gehandelt ; denn diese will , daß wie sich
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ein gleiches gegen das andere verhalt , also solle sich Las andere

auch gegen die übrigen verhalten , aus dem Lalci . und ^ ngel .
Lverkiarä . ( sM. ) 2>o/. / . t"o«/7 6/ . ^ nmon .

^rLuclenlaerA . r/e // . dahero auch

ein Schluß , so von der Gleichheit genommen worden , ein wahr¬

scheinlicher, gemeinerund nützlicher Schluß gencnnet wird,Lver -

darcl . Loc . ^ «. / . als welche nicht allein in Aus¬

theilung derer Belohnungen , und Ertheilung der krivrlesien ,

sondern auch bey Auflegung derer Steuren und Auflagen , beob¬

achtet wird . l ^ lunclius . -bo-rs-' . c' .

Absonderlich da solchem z. ) der Inhalt deß 5mw - vi nicht

zuwieder ist , in diesen Worten : Solch Haust noch mit ein¬

ander ungetheilet / undunverkauffetl - aben : ^
Sintemahl es nicht scheinet , daß diese Worte aufdiesen Fall

MpIiLiret werden können , da ein Erbe von denen Mit - Erben

das väterliche Hauß , wvrmnen er gebvhren worden , an sich ge¬

bracht , und also das Hauß bey der kamMe verblieben ist ; son¬

dern daß sie vielmehr von dem Fall verstanden werden muffen ,

wo das Hauß auf einen Fremden , oder auch durch die Theilung ,

auf denjenigen Erben gekommen , welcher wegen Ermanglung

anderer nothwendiger Stücke sich darzu nicht kabrlmren kan ;

z. E . wenn der Mit - Erbe im väterlichen Hauß nicht gebohrm
worden .

Hier aber hat der Bräutigam nicht allein

1. ) Wegen der Geburch ein gegründetes Recht , welches

2. ) Durch dasangetragenevatterlicheErbtheilbehaltenund

^Sondern auch z. ) durch die Überlassung derer Mit - Erben

^^^DerohMm werden zwey oder mehr Bänder stärckerbinden

können , als eines , ^ abvr ^ Larbof .
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Ja 4. ) kau man in Ansehung deß Bräutigams / nicht sa¬
gen / daß das Hauß verkaufft , sondern vielmehr erkaufft wor¬
den ;

Dchero er auch 5. ) folgendes keicrixt erhalten :
was bey der Hochwürdigen Durchlauchtigste ^

Fürstin und Frauen / Frauen Annen Sophien pfaltz -
Gräfin beym Rhein / Heryogin in Bayrn / deß Aäys
serl . freyen weltlichen Sriffts Quedlinburg Zlbbatißür
Gräfin ^ zu Deldentz / Gpanheim rc . Eckard Saalfeldt
unterthänigft klagen - angebracht und gesuchet / solches
wird /V. copeylich zugefertiget / und demselben darbey
ernstlich / « / ^ ret und anbefohlen / wegen beygebrachten
rechtmäßigen und erheblichen Ursachen und Gründen
an "Verrichtung deß ihm zustehenden Hochzeit - Breyhan -
brauens ferner nacht / unbefugter weife zu hindern / son¬
dern darzu / und zwar alfofort unweigerlich / zu verstat¬
ten / wornach sie sich zu achten . Geben unter hochge¬
dachter Ihr . Fürftl . Durch ! , eigenhändigen Unter -
schriffk auf Dero Stiffts - Hauße Quedlinburg den 10 .
Aprü . 1672 »

Anna 8opkla Pfalß ^
Gräfin , ^ bb .

Wieder den Sohn / als Bräutigam wurden zwar

r . ^ Die Worte deß 5wwrl : ungetheilet und unven
kauffet / wie auch die Schluß - Worte - Ausser dem aber
durchaus nicht verstattet werden / angeführet .

In unsrem Lalu aber ist das Hauß den Mit - Erben ver - -
kauffet worden ^ und nicht mehr unvertheilet / dahero wird er
sich nach dem Srawc nicht kabMircn können .

Ff Die
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^
s >ie Würdigkeit aber einerPerson ist bey jeder Handlung vor

allen Dingen in acht zunehmen . XVeldmb . karac . -ie

^D/sweaen wird Ä L. e ^ // . sehr wol erin¬

nert . daß man ehender auf die Beschaffenheit der Person , als

^Msond-Ädar. ) die Smmudeß scharffen , ja deß scharf .

- - unddah - - °gantzgm - unachdm>Buchst »
bm Tcüaur . Lc- 7l es - , ». «e . -k-/») I ? Otis em

2d - m Inhalt , beobachtet werden müßen . Uolancl . - Vallc .

^ilndda/ ) das Stamrselbst keinen Unterscheidmachet , ob

die VerLußerung oderderVerkauffan einen Fremden . odcr Mit .

Crbm M- » ft ». s° stch « auch uns nicht zu , dergleichen Un .

"^D-nn' wovMt' daS Stamrum nichts saget, davon sollen wir

auch M schweigen, ' KWaolm . Lmlion . L «,/i . rxe. L- > » r . 0 « / .

^ "°Ja es scheinet , daß dieser Unterscheid . das Gesetz zu hinter .

^ülndicß ' wÄlÄ^di-sesB' -r. braue » wieder den allgemeb

MllNen weiliurch dergleichen außerordmüches Brauen das

o ^ nÄ ^hindert , oder- umEiBm- erzWertwurde. ^
Der gemeine Nutzen aber iß dem privat - Nutzen für ,m,c »

nkgM n nutz/, wird d- mj - n «», was nur einigen msonderhm

nuät » orae . ogm ,
0 <7««- °- - - .

r . t - F « . Lktcr . V« . r /

Und 5 sagen alle 1' raZmaüLi einhellig . daß das ^breder ^

spick in obkerva/ st », von welcher man nicht abweiche » solle .
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Dein ausgegangenen l ^escripr stehe aber 6. ) die Lxcep -

tionimWeg , daß die Wahrheit verschwiegen / und ein fal¬
scher Bericht gemacht worden ;

- .
Weil alle käanäana und «. eLrlpta so ohne Crkantnuß der

Gacbe heraus gekommen , diese kxcepüon leiden ,und eines Für¬

sten KelcriM , so auf Ansuchung eines Theiles erhalten worden ,

nicht Rechts kräfftigwerden , und wieder den , der nicht gchoret

worden , nicht gelten , vbschon keine ^xxellarion , oder I ^ eute -

rarion darnieder eingewendet worden , und ein jedes ^ elcnxr
die ciausu ! in sich hat : wenn das was gebetten worden /

sich irr der That also verhält , c' . e. e.

<7. ^7 ^ / . <7. F? äs- rs ?' .

22 . //rdarprov . / ' « - ' - . / . <7o»/?. 24 . F.

<5. K. / - ». doler . 4- / . -r. F S. 6Ä1 »

//ä . 2. 0^/7/ . ».
Meine auf diese Cinwürffe ist leicht zu antworten .

Und zwar auf den i . ) daß deß Bräutigams , der das Hoch¬
zeit - brauen begehret , Würdigkeit , aus vorbejagten gnugsam er¬

helle , als welche , wann ein Zweiffel davon ist , auch vermuthet
wird . labor . LarSof . F. - rx. / . und der

Schluß a minori aä wachs auch in Staturen statt habe , Lver ^

liara . Loc . L- 7^/ . s ME , «. 2.

Und obschon 2. ) die Srawta in gantz genauen Verstand
auszulegen sind, so müssen selbige dennoch nicht nach ihrem äußer¬

lichen Ansehen , sondern denen darinn verborgen liegenden Ursa¬
chen,verstanden werden . Lal6 . M

Deßwegen pflegen sie auch nicht nur wegen einer rechtmäßi¬

gen salon . M l . . «s- r / . (7. rie sondern auch wegen ei¬

ner vermuthlichen Ursache der Billigkeit gemäß erweitert , und 11-

mltiret zu werden . Lraverra . t7s-»/7 2/4 . -r. 4. Hör . i-r öar -

bvk . /r ' K. // . 4 ?. ^ 4.

Auf den Z. ) wird geantwortet , daß dieser Unterscheid aller¬

dings der Billigkeit gemäß , auch dem Absehen derer so das Sra -

Ff 2 -- ruwlv
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r ^ ^ egebm ^ Durchlauchtigsten AebLißin Meinung

gleichförmig sey, zumahlen solches durch em ausgegangenes R. s -

Lcrivr in rermims ausgeleget worden .
^

^ Nun stehet aber demjenigen zu , eme Sache auszulegen,der

selbige machen kan . Mod / . c' o«/ L. ^ 4 ^ . XVe -

tLmbec . LErL. - r . F . m K .

bsttü

Schein deß gemeinen Nutzens in eurem gememen Wesen ofrrmüls

Mvas unrechtes vorgehet , wie Mrke . ^
F. tir / . c. rs . / . « . F. y. - 4 . bezeuget , und wenn ölest Urjacy st e

zulänglich seyn , so wäre das ? rivlle § ium , da emem auf stme

Hochzeit Bier zu brauen vergönnet worden , gantz Nichtig und

vergebens , und keinem zu verstatten . .^ b
> Lft hie oblervE noch zu erweisen , und fernes Wegs

gleichförmig ( dergleichen ObserEL aber wird ur ^axi mcht

Enäixet . labvr . Lardos . / ^ . /5 - 4 0. ^ . / . / - - - stloLk.
/ . e?o^7 224 . - auch im UOMmckQorio Nicht

Liret , öurcl . t' o-r/l' 2/ . Klociv . -r. 2/4 . . . . .
Auf den 6. ) wird geantwortet , daß allhrer dre Wahrheit

Nicht verschwiegen , und ein falscher Bericht gemacht worden , rn -

Hem das Zramr deutlich und klarste - amy dre Species bn ^ ri mit

ihren Umständen und Ursachen offenbahr an den Tag geleget

worden , so daß das btescnptvon Obrigketts wegen Mio hoher Ge¬

walt , und gnugsamer Wissenschafft , nrcht so wol umoer , als

nach dem Inhalt deß Srarms ergangen , als wem - e Stune die

Ludrsxüon ausschließen . Mcstrer . -^s/ . / . / . c-^/7 2/ .

^ ^ md da dem Obern zustehet eine Verordnung zumachen ,

so wird deß Unterthanen Schuldigkeit seyn , solcher nachzuleben :

sintemal wem der Höhere redet , der Geringere stichchwe - gm
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soll/ weil das kleine Licht durch das grössere verdunckelt wird .

Dahero ist auch das erste Idescrigr nicht geändert ^ son¬
dern unter Androhung einer Straffe nur verneum worden , fol¬
gendes Inhalts : , . . .

'

Die Hochwürdigerc . lasset esdl . unerheblichen L. . »-
werrdeniS ungeachtet bey vorigen rvolbedachtlich ausgelas¬
sen en rechtmäßigen Idelcripro nochmals gantzlich hewen ,

den / dannenhero dl . ( da die von ihnen oxxvmrre Lxcep .
nonem sub - 5c obrexüonis Impsrmm in dieser beykom -
menden Schrifft eliäirek / und seine vorgebrachte
und rariones veribciret und behauptet hat ) zu schuldiger
unverzüglicher l ^ armon , wie auch geziemende Bescheiden¬
heit gegen ihrer hohen Obrigkeit Befehle / bey Vermei¬

dung ernstlichen Einsehens / zu gebrauchen hiermit ange¬

wiesen wird . dignar . Ouedlinb . 16 . ^pril . 1672 .

Als dieses Letcripr heraus gekommen / ist der Bräutigam
zu feinen Wunsch gelanget .

Hernach wird 2. ) gefragetr

Ob die annsch ledigen Schwestern / bey Vsr -

kauffung rmdUberlaMmg deß vatterlichen Hau¬

ses an den Bruder dieses uL < Lunr beyfügen kön¬

nen / worinnen sie sich gleichfalls ihr Hoch¬
zeit - brauen vorbehalten ?

Ich halte dafür / daß dieses ? aäum vor unkraffüg , und

nur deßwegen hinzugefüget / damit das Gesetz und drmmurn hin -

tergangM werden mithinvor eben so viel zu achten sey / als wenn

es nicht dabey stünde . Denn das gemeine Recht kan durch
Mvm- Vergleiche oder Vertrage nicht geändert werden . ^ 3^ - / -

§ f K ^
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NarpurZans . ^s/ . 2. (7o»/ ?/ ^. 4. /4 - . und wieder dieRechts -
Regeln werden die getroffene Vergleiche nicht vor gültig gehalten .

Es scheinen zwar vor die Schwestern folgende Ursachen zu

streiten .
r . ) Daß die Rechte für muntere und wachsame Leute ge¬

schrieben worden . L. />«//// «/ . sie

2 . ) Weil sie sich dieses Recht insonderheit vorbehalten haben ,
die natürliche Eigenfchafft einer Vorbehaltung aber ist , daß sie
das vorbehaltene Recht erhält . IvLaryurZenk . -r-o/. / . <7s«/k 2/ .

L/ .

Z. ) Weil die getroffene Vergleiche sollen gehalten werden .

L» / . /fi labor . /4 . evrs. 2. <r . v. 22 .

Aber es wird r . ) geantwortet , daß alle Wachsamkeit ver ,

geblich sey , welcher die klaren Worte eines Lraruri entgegen

stehen.
Denn wer die Gesetze überschreitet , von dem wird nicht ver¬

muthet , daß erohneBetrug sey. L. / - ^ lascarcl .
ci,w/ . -r. 4 ^ . welcher Betrug niemanden zu stat¬

ten kommen soll . IdeyZer . -7.0-7. -r. 2 s .

2. ) Wird geantwortet , daß die Vorbehaltung nichts wür -

cke, wenn sie nicht ein solches Recht findet , das vorbehalten wer¬

den kan . Lcbiulres . / ^A. 4. ,s/ . MarpurZenk . vo/ .

<7^// . 4/ . denn was nicht ist , das kan auch nicht vorbehal¬
ten werden , labor . 7» öarbos . 4 ^ .

Nun aberhaben ja die Schwestern , nachdem Verkauff , kein

Recht m dem vätterlichen Hauß mehr gehabt ; weil die Verkauffung,
die Herrsch äfft aufeinen andern bringet . Harpxrecbc . 4 s.

/ «/ ?. -Le --e--. ^wi/7 K. Vulwi . vo/ . 4 . (7o-r// . . 54-

/ § o . deßwegen haben sie sich nichts wieder die Rechte vorbehal¬
ten können , können sich auch allhier wegen deß 8wwrr und derer

darinnen enthaltenen Worte : oder unverkaufter haben ,
nicht leMmmren .

Z. ) Wird
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wird geanrwOrtet , daß dieses wahr sey vondemn zuläßi -

gen Vertragen ^welchen die Gesetze beystehen , und nicht zu¬

wider sind ; nicht aber vyndenenjenigen , welche zum Betrug ei¬

nes Gesetzesund Sraruri eingegangen worden : Sintemal diese
als unmögliche , und ob sie nicht wären beygefüget worden , ange¬

sehen werden . §, / «/ ?. -i - /, - ^si . zu unmöglichen
Dingen auch niemand verbunden ist .

Besonders da das Vermögen dergleichen zu vergönnen nicht
bey dem Kauffer selbst stehet , sondern durch ein Statur oder von

der Obrigkeit verhindert wird «

M. ) Ist die Frage :

Ob / wann einer nicht nur in dem väterliches

Haust gebohren und auferzogen worden / diü

Hochzeit darinnen gehalten / wahrender Ehä
das ererbte gememschafftllche Hauß besessen/biß
er Linder erzeuget / hernach aber den halbes
T' het ! von seiner Schwester gekauffet / der BesiH
ner entweder selbst / oder dessen Kinder,p unter¬

dessen gebohren worden / das Hochzeit -
brauen begehren könne L

Auf welche Frage der Schöppmstuhl zu
LeipstgaLsoantwoMk :

« Mfeuer zwey unterschiedene an uns gethane Fragen sprechen
N wir Churfürst ! . Sächsische Schoppen zu Leipzig vor Recht:

Iß
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Ist zu Quedlinburg LnderPolicey - Ordnung versehen , daß derje¬
nige , so ein eigen Brau - Hauß hat, und dessen Kinder in solchem ei¬

genen Brau - Hause gebohren worden , ein ftcy Gebräude Brey -
yan vor jedes Kind , wenn es heyrathet , befugt seyn solle zu

brauen , und hat sich zugetragen , daß euch eure Mutter ehe ihr noch
geheyrathet , das Hauß welches von eurem Vatter herrühret , vor
eurer Schwester zu behalten zugesaget ; derowegen ihr denn nicht
allmiim Hause geblieben , und es jure lieredicario besessen,sondern
auch ^ nno 1659 . eure Schwester abgefunden , und also das völ¬

lige Eigenthum daran erlanget . Nachdem ihr euch nun verhey ,
rathet , und in währenden Ehestand Kinder erzeuget , so alle in dem

Brau - Hauft gebohren , von welchen ihr vor Ostern dieses Jahres
eine Tochter ausgestattet , habt ihr euch obgedachter Policey - Ord-
nungbedienet , und , mit Zulassung deß regierenden Bürgermei¬
sters und Raths , ein frey Gevräude Breyhan , zu eurer Tochter
Hochzeit , gethan ; Als aber ein neuer Bürgermeister nebst an¬
dern Raths -- Herren aufgetretten , so wollen dieselben ihrer
receüorumfaÄum impuZnirm , und euch nicht allein vor den

gethanen Breyhans - Tag euren Reihe - Tag wegnehmen , sondern
auch euch noch darzu bestraffen : Ob sie nun wohl anführen , daß
eure ausgestattete Tochter , nebenst noch zwey Kindern , vor

165 z. da ihr das Brau - Hauß von der Schwester käufflichen an¬

genommen , gebohren wären , und also ihr damals noch kein eigen
Brau - Hauß gehabt , die Policey - Ordnung auch als ein 8mwwln

ttriÄezuimerprerirsn ; dieweil aberdennoch das Brau - Hauß
von eurem Vatter herrühret , und ihr also als Erbe schon vor eu¬

rer Verheymthung Antheil daran gehabt , auch jederzeit darin «

verblieben , und die Kinder insgesamt in diesem Hause gezeuget ,

hierüber eure Mutter schon vorher » die Verordnung gethan , daß
ihr vor der Schwester solch Brau - Hauß behalten und haben sollet ,
nach mehrern Jnnhalt eurer Frage : So seyd ihr auch bey eurer

Tochter Verheyrathung den freyen Hochzeit - Breyhan Zu brauen
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wohl befugt gewesen, und wegen eurer andern beyden Kinder sol¬
ches zuthun gleichfalls berechtiget , ihr möget auch wegen deß ge - .
braueten Breyhans , mit einiger Straffe nicht beleget werden . V .
R . W« Nenl . Legremb . 1669 .

Lhur- Fürstl . Sächsische Schop¬
pen zu Leipzig .

Welches Urthel doch in coorrsäiüorio
rewrmiret worden :

« Mferhobene Klage , erfolgte Antwort , und fernere Wechsel -
^ Schrifften in Sachen Martin Döringes , Klägers an einem,
entgegen und wieder den Rath beyder Städte Quedlinburg , Be¬
klagte , am andern Theile , erkennen wir Fürstl . Quedlinburgische
verordnete Sriffts - Cantzlar und Räthe , nach eingeholten Rath
der Rechtsgelahrten , vor Recht ; daß zuförderft beklagter Rath
sich durch ein richtig zu leNümirett schuldig ,
und erscheinet sonst aus denen Een und der Partheyen Vor¬

bringen allenthalben so viel , daß zwar klagender Martin Dö -
ring mit der öiÄirten Straffe zu verschonen ^ er ist aber vor das

gethane Hochzeit - brauen seinen nechstkommendenReihetag ge -
G g stalten
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statten Sachen nachinnrzu lajstn schuldig. V . R> W. pudü -
Lttet den zi - ^arr . 1670 .

Fürstl . Ouedlinburgische Stiffts -
Lantzley . Daß dieses Urthel den

Rechten und uns zugeschickten
gemäß bekennen wir Furstl .

Magbebmgische Schoppen zu

Halle,urküudl . mit unserm Znste -
gcl besiegelt .

katioaes äeciäeaäi .

vornehmsten Rarionesäeciöenör , so uns zu gegenwärs
tiger Zement veranlasset , sind diese :

Daß weil nemlich die verka 8mmwrumpwprle zu verste¬
hen , und von denenselben nicht abzuweichen , so müsse auch die Po -

ticey - Ordnung/s/ . ^. nur cie p! eno cloMino , welches einer in

solicium überkommen , verstanden werden , und kan also gegen¬

wärtiger Kläger , indem er laut Kcmff- Brieffes/ §/ . den Ei¬

genthum deß väterlichen Hauses erst 16 ^ z. da seineToch -
ter / ^ iino zuvor gebohren worden , in loliclum überkom¬

men , sich gedachter Polieey - Ordnung fruchtbarlich nicht ge¬

brauchen .

Zumal
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Zumal da auch aus dem ( lomexr gedachter Policey ^Ord-
nung so viel abzunehmen , daß sie nicht 6e liberis lccunäi Zrällur
f,ve nLpvnbus , sondern allein äe liberis primi sraöus rede ,

denn sönsten die bleporeg sich mmiru der Gross - Väterlichen
Häuser der Hochzeit - Brauen , so ihre Eltern allbereit genossen ,

ebenfalls zu erfreuen haben würden , welches aber , weil es weder

durch die bißherige Oblervanr als die beste mrerprerem Lcawro -

rum . dargethan werden können , oder sonsten den Rechten gemäß
ist , indem dieselben äuo lmZulartt circa unam eLnäemaue rem

Grämarie nicht aämlttiren , so haben wir auch davor gehalten , daß

Kläger das verrichtete Hochzeit - brauen zur Ungebühr gethan , und

also seinen nechstkommenden Reihetaz davor inne zu lassen schul¬

dig sey;
Demnach aber die von dem vorigen RathsMittel beschehe-

ne Bewilligung laut /o/ . nicht nur ohne Bedingung

einiger Straffe bewilliget , sondem auch , daß solches von Klägern

mit Rechte geschehen , von Bürgermeister Lütchern damals aKr -

rniret worden , als ist Kläger mit der ( Mitten Straffe nicht unbil¬

lig verschonet worden .

iv . Wird gefragen

Ob / wann die Eltern ein Lrau - Hauß verkauf -
fen / worinnen die Linder gebohrmstnd / und

ein anderes / das zu ihrer Haußhaltung und

Handthierung , wegen der Lage und das Ge -
werb bequemer ist / kauffen , selbiges auch die

Elternselbst / oder die Linder / nach SerEltern

Gg r Todt /
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Todt/von der Zeit an/da sie Hochzeit gehalten /
behalten , denen Eltern oder Andern deßwegen

dasHochzeit - brauen könne versaget
werdend

Ich halte nicht dafür ;
Weil dasjenige , was an eines andern Stelle erwehletwor -

den/eben die Beschaffenheit als das vorige hatte . Rolanö . a

Valle . ^ 4 . Larp ^ov . 4. HL. L/ .

Und 2. ) dieses Privilegium mehr aufdenen Bier - Brauern

selbst , welche mit Hochzeits - Gedancken umgehen , als auf einem

Ort oder Hauß , zu haßten scheinet ;
Weilauch z . ) dre Odservanr , als die beste Auslegerin al¬

ler Dinge , diese Meinung bekräjstiget , Labor . /s .
«. V. / .

Es scheinet zwar , als wenn die Worte deß 8mwri entgegen

stünden : Das Haust m würcklichen Besitz/oder hierin -

der solches mit einander noch ungethetlet / und unverkaus -
fet haben / ingleichen : Allster den ; nicht verstattet wer¬

den / woraus man abnehmen sollte , daß zur Zeit der Hochzeit die

Eltern oder Kinder präcise das Hauß , worinnen sie gebohren
worden , besitzen müßen ; bey Ermanglung dieser Beschaffenheit
aber das Hochzeit - brauen nicht begehren können .

Denn das Wort : Das oder solches , beziehet sich auf
die vorhergehende mit allen ihren Beschaffenheiten , l ^ enocb .

Allein es wird geantwortet , daß diese Frage aus besagtem §.
nicht öeciöiret werden könne , indem selbiger nm von dem Fall

redet , da Kinder von Eltern gebohren sind , welche zur Zeit der

Geburt das Brau - Recht auseinem Brau - Hauß gehabt haben ,
welches , wenn sie dieses Privilegium gebrauchen wollen , selbige
biß zm Zeit der Hochzeit behalten müssen.

. . Ob
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Ob aber dieses Recht , gleichwie es mit Fug auf dem Hauß
erhalten wird , nicht auch gleichfalls auf einem andern Brau -
Hauß könne behalten werden , wird daselbst nicht gemeldet ;

Dahero man in diesem Fall mehr auf die Billigkeit und
Obler vunr zu sehen hat ;

Und die Worte : Ausser dem werden von dem Fall zu
verstehen seyn, da entweder die Kinder nicht indemBrau - Hauß
gebohren worden , oder durch Veräusserung besagten Hauses das

Brau - Recht völlig erloschen , und nicht aisobald ein anderes ge -
kauffetwordem

V. Wird gefragt ;

wenn die Eltern ein Brau - Hauß gehabt / m wel¬

chem ihnen etliche Milder gedohren worden /

hernach aber noch ein Brau - Hauß kauffen / und

solches wegen bessererBequemlichkeit bewohnen
biß die Mnder zur Ehe schreiten / ob denen hin¬
dern so Hochzeit halten / das Hochzeit - brauen

könne abgeschlagen wer¬

den ^

Keines weges , weil die Worte dieses 8' tawti : Und das

Hauß in würct ' uchen Besitz haben / sich auf den Lasum be¬

stens schick
Die Eltern aberhaben den Besitz beyder Häufer mit dem

Gemüth und Leib zugleich behalten , ttarpprecbr . ^
Lrruv . M exe - nr .

Gg A Mh



LZ8 Deß Zweyter : Theils Zweytes Capitel .

Und hindert nichts , daß die Eltern nicht alle beyde bewohnen

können , denn es wird geantwortet , daß dieses Zu Behaltung deß

Besitzes so genau nicht erfordert werde , weil auch der Besitz durch
einen andern , z. E. einen Inwohner und Pachtmann behalten
werden kan . 8rruv . - i . / .

vi . Wird gefragt :

wem dasjenige / was vom Hochzeit - Gebräu
übrig bleibet / oder der Nutzen davon gehöre /

Z . E . wenn 20 . Faß Bier gebrauet worden/die Hochzeit ,
^äste aber nur io . ausgetruncken / ist die Frage / wem dre

ro . übrigenzugehören/denen Eltern/oder denen

Mindern so HochZeitgemacht k

Ich halte dafür denen Eltern . Denn sonsten würde derer -

selben in dem 8rawc vergebens gedacht : Uberdieß wird auch

dadurch die Last der Ausstattung , welche denen Eltern oblieget ,

erleichtert , i ) s/ . 4/ . Da sie auch
das Maltz und andere Nothwendigkeiten anschaffen müssen, und

das Hauß , in dessen Ansehung die Kinder brauen durffen , den

Eltem eigen ist , worinnen die Kinder bey Leb - Zeiten ihrerEltem
kein Recht haben , Larprov . / 2. / . so

gar , daß sie auch nicht einmal bey ihrem Leben die su¬

chen können . Lrunneman . 2 - . Uarxur -
senk . ^s/ . 4 . 0 ^ 42 . « . /o/ . und also könnten sie sich auch wegen

Ermanglung deß Hauses nicht einmal zum brauen kabilmren ,

yachobbesagter Regel .
Vor die Kinder konnte Zwar angeführet werden ,

i . ) Daß hiervon der lexr nichts sage: Mas aber m ker-

nem Gesetz verordnet ist , wird auch in ? raxi nicht oblervrret ,

4. 2 . 4 . 4 . s . ) Daß
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2. ) Daß indem 8ramr der Kinder zuerst gedacht wird / in
denen Worten : Soll einig und allein Brauers - Am - ^
dem rc . vergünstiget seyn . Der aber Zu erst M ummt worden ,
wird vor lieber und angenehmer gehalten , und denen übrigen vor¬

gezogen , labor . MIZLrvoi . /4 .
Und z . ) Daß die Eltern denen Kindern sollen Schätze

sammien cv c - ÄW sie Q?- r/N. lle/Aer . r »

Denn aufdas i . wird geantwortet , daß der lexr auch von
denen Kindern nichts verordne ^ und demnach. Eltern und Kinder
in dem Stück gleich seyen .

2. ) Daß dererselbenm diesem Fall nur E- rcisewe nicht
aber gedacht werde , tabor . /iA. / . / . / .

§. 2. denn es wird nicht eigentlich gemeldet , wemder Gewinn oder
das überbliebene Bier zugehören solle .

z . ) Ist dieses auf die Erbnehmung ohne Testament Zu Zm
hen , welche erstlich nach der Eltern Todt geschiehet .

Dmnder Datier wird vor thörigt gehalten , der bey ftinm
keb- Zeiten die Güter und das Vermögen unter die Kinder ver¬

theilet , labor . ^ llardOf » Lö . L.

VII . Wird gefragt :

Ob dieses Hochzeit - Brauen nur denen so das

erste / oder auch andere malHochzeit haben /
zu vergönnen sey ?

Hierinnen hat man auf eines jeden Ortes O' olörvanr und

Herkommen zu sehen.
Gemeiniglich aber wird es nur das erstemal erlaubet , wel¬

ches vielleicht daher gekommen , weildieEltern auf ihrer Kinder

erste
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erste Hochzeit gemeiniglich etwas wenden ; auf die andere und

folgende aber selten.

te in Ansehung ihres Ambtes an vielen Orten ausser der Ord ,

nung ^ und dich jährlich zwey oder dreymal,brauen . Mwo man

ebenfalls zu sehen hat , wie es an einem jeden Ort Heriorw
mensfty .

Deß Andern Theils Drittes Capitel .

Bon denen Ooeribus oder Lasten deß
Brau - Rechtes .

>Ißher haben wir von dem putzen Deß Brau - RechteS

gehandelt , nun wollen wir auch etwas von desselben
. ^ stenund Beschwerungen melden :

Denn wer den Nutzen hat , dem wird es am Last und Be -

schwehmng natürlicher Weise auch nicht fehlen , L.

^ ^
Ja eSgiebst es die Vernunfftund Billigkeit , daß der , so den

Nutzen von einer Sachen hat , auch die Last über sich nehmen
solle, Lverkarä . n- r/742 4 § . weil die Sache zusamt der Last
aufeinen kommt , § L.

i » ^ Ivlar ^urZens. ^s/ . cv^f7 // .

^Es haben aber diese Lasten und Beschwehrmgen ihr Absê
hen entweder auf den gemeinen Seckel , oder eine Privat - Person ,

Und zwar unter denen fürnehmsten Arten und Weisen die

gemeine Schatz - Cammerzu bereichem , welche die Rent - und

Steuer - Beambte , oder auch OuaLuxlarores ( welches stlche
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Leute find / die alle ihre Sorg und Fleiß daraufwenden , wie sie
neuen Iribm und Zoll auslegen und erdrücken mögen , die auch
einen Fürsten auf allerhand Weift darzu anzutreiben sich bemüs

HM/ HoclL , / . / ^r ^enror . Do/ . ^

Ls « / /s . / . ^. ) ausgesonnm habkn , ist nicht die geringste /
nicht nur vor das Bier ^ brauen , sondern auch Bimschmckm unL

Ausführen einen Iribuc und Zoll einzufordern / ^ dor . « i . / .

Insonderheit aber muß man vor die Vergönnung der Zu¬

bereitung und deß Bierbrauens geben .
7. ) ^ cciss , 8pLlckL' . M- >?Sec«/ . 2' 0i7e' . -eccv/I

Umgeldt . ^ ebrrer . M 2- sce KloLlc .

Woher dieses Wort also genennet werde , zeiget Meiner .

UNd ldvc ! <. ZL' nepl!-: . ^ 4. / . r . §.
W. s. 4 ^ - . und es scheinet / daß ein Iridm überhaupt dasje¬

nige sey / welches vordre freyLVergönnungderer essenden Wah¬
ren und Geträncke gegeben wird . 8peiäel . - s. / °

Derjenige aber leget Accrte an , der die Landes - Fürstliche

Hoheit hat / llnicdcn . /E ^ F. <r. 4 ^ 4 «

Kmxsctulä . c ^ . /K -

Ob aber auch denen Land - Städten dieses
zustehe ?

Daran Misste ich- indem sie einen Obern erkennen müs¬
sen » und solche Hoheit nicht haben. Klock . si , cv - r/ ^ .

-r. ^ sie haben dann dieses Recht aus einem

besonderen kriMeZio , Gewohnheit oder Verjährung erlanget ?
^ rZemor . 2-0/. . / . 0o-r/7 4. ». Krüpsckrim . -r. c-4/,.
«. F - Kloclc . Ä. / . c-4/-. / . -r. / F 7.

r . ) Muß man Pfannermlnd Rücke - Geld geben. MocL .

Hh ch



-

A4L Deß Zweyten TheilsDntteKLapjtel .

mn 2. kF/, . // . -r. lador . - i . c- / . / . §. 2. wovon die

Pfannen und andere Brau - Geräthc ausgebessert werden

Ferner ist auch z . ) an manchen Orten gebräuchlich / daß

die Bürger auch das Stadt - - Maaß nehmen müssen, welches sie

ran umML —

^
Doch sind an etlichen Orten von solcher ^ cccke uvdTranck -

Steuer ftey / welche nur vor ihre Haußhaltung geziemender Mas¬

sen Bier brauen aber nicht schencken,.
'

Als r . ) die Edelleute/ , MMn . // . §.
« / . Zcl ^epli ^' ^ 4 4. -- . -4.

Xlock . §. labor . c. / . H. 5-
^

2 . ) Die Geistlichen / Xlock » §. 2- - . s . ^ 2bor . / .

Lckepli/ . Lm ^ ov . « r/ . 4e/.

^ "

Doch dmf man solche Stemm / nicht M - m « « M deß

Brauens undSchenckens/sondern auch wegendeßAusfuhrens ,

^^Denn wenn das Bier von einemOrt zum andern geführet

wird muß davon der Zoll und die ^ ccile öffrers entrichtet wer¬

den 8ckeM . ILlOL^I ' LdOr. - i . / . . ^ . . . ."
Dow ist man nichr gezwungm die Fässer aufzuzchlageN /

und daraus statt deß Iridmes etwas Bier zu geben . 8cQn « 6exv .

Lo - rLK . eL. vawel . Otto . ^
», 42/ . Mock . §. - F. x. ^ / . . krrE, . ^ KeyZer .

LS. ^arguarä . c ^ Ec . / - ä. 2.
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IlenninZ? 0 « 6en . <7s«L/. F- allwo er hiervon mit Fleiß

handlet / und denm , so anderer Meinung sind, antwortet , in so

weit , daß dergleichen That nicht einmal unter dem Verwand ei¬

nes Herkommens vertheidiget werden karr , indem es wieder die

natürliche BMchkeit , und gememm Nutzen streitet / daß man

statt deßlnburs die Sache selbst nimmst , und durch Eröffnung
und Ausleerung derer Fässer das Getranck verderbet . Ooe -

den . 8ixc ! N. IdoLk . ^ lar ^ arä . «/ . / . Alleine gnug von

wollen nun diejenigen Lasten und Beschwehrungen be¬

trachten , die eine Privat - Person , ver ändern , zu leiste » schuldig

ist , diese bestehen nun in Ersetzung deß Schadens , den einer dem

andern mit Maltz - dürren oder Bier - brauen , zugefüget hat :

Derohatben ist Die Frage :

Ob ein Bierbrauer / wenn eine Feuerbrunst
Durch sein Brauen entstanden / seinen Nachbarn

Den Schaden gut machen
muffe 2

Wir machen einen Unterschied , ob der Bier - brauer öffent¬
liche , oder nur seine eigene Brau - Knechte gehabt. kauLkdar .

L. /s . Nevms . Ä- i /A / / . ss - c- . //S . F.

/ . / . -r. ^ 0 . / . R. e^ser > St Lr - . / . d -

« E . // . Lerlictt . 4. ci ->«c/ . 2/ . ».

Lctiulr . 57-rof / ^ L. L// . O. /Lä / -«. Larpr .
«ie/. /4 . , ,

Wenn durch die Schuld einiger krivai > Knechte die Feuers¬

brunst entstanden ist , hat man wieder einen Unterschied zuma¬

chen, ob sie in ihrem Amt gefehlet haben , z. E. wenn sie gar zu

Hh 2 ver -
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AMvegen mtt dem Feuer umgegangen an demOrt , wodasMsltz
Zedörrch oder das Bier gebrauet wird , alsdann wird der Hauß -
Vatter allerdings gehalten seyn , den Schaden zu ersetzen , ( iarp -
xov . ^ oder aber , ob sie ausser dem Amt gefehlet , z. E .

wenn sie von der Dörre weggehen , und mit einem Licht vielleicht
ihre Sachen suchen , mit welchem sie Zu solchen Sachen gerathen ,
die leicht Feuer fangen , und solche aus Unvorsichtigkeit anzün -

Und alsdann ist der Herr oder der Bier - brauer weiter nicht

gehalten , ausser so weit sich der Knechte Lohn erstrecket , lUpr .
4. 4 ^ . kinckekduss WIlWi -

^
M 4. . Lc/s §.

Welches der guMm- kscultät zu Leipzig
rSZ4 . geaebenes prXMäiciuwftlr -

treDch erläutert :

<Aür feines Gesindes und Diener Fahrlässigkeit aber ist
D er / wenn dadurch den Nachbarn Schaden entstan¬

den / zu antworten oder solchen Schaden zu ersetzen

nicht verbunden / sondern denjenigen unter denk Haust -
Gesinde / vermittelst welches Unfierßcs das Feuer auss

kommen / ist dem beschaderen Machbar in sprrrch zu

nehrnen / und sich an ihm Zu erholen unben - omMM/V .
A . W. ^ inckelrb . ^ kMipp ^ - -

Wiewohl auch hierinnen lmuuret zu werden pficgch wenn

mmlich der Bierbrauer schädliche und übelgearchete Leute , das

ist Trunckenbolde und faule Tag - Diebe in Diensten gehabt , wel¬

che nachdem ihn Freunde und Nachbarn gewärmt , er dennoch

Nicht aus dem Dienste gethan . . .
Alsdann > wenn einer dergleichen aus der kamll - e cmm

Schaden
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Schaden chut , ist der Bier - brauer solchen zu erfttzengchM^'
weü chme die Schuld beygemessm werden kan , daß er dergleichen
gedmgethat . Le - Hcb . a' -/ . , -. //2 . Inn1 < e ! rInN >/ . /. -r.
liW. / . - 0 ( lsrMOV. 4. Q--r/ ?. ,/ff . / r . ,,

Wohin auch die neue Chur - Sachs . /Z . Oeciüon Zu Ende
zielet :

Dder er wäre feines Gesindes halben von xiach -
barn oder andern gewarnet / und hatte doch solches rkchd
abgeschaffet / auf diesen Fall ist er zu antworten / und
nach Besirrdung der ; Schaden zu ersetzen schuldig .

Tann aber öffentliche Bediente darzu gebraucht worden -
ist wieder ein Unterscheid zu machen , ob die Feuers - Brunst im -
allgemeinen BrsurHause entstehe , und dann kan man demjeni¬
gen ^ der da brauet , kerne Schuld beymessen : wann aber jemand
den Schadm zu ergehen Verbunden wäre , so wäre es der Bier¬
brauer -

Denn von dem Brau,Herrn , der thut , was anderem
thun pflegen , kan man nicht sagen , daß er Schuld daran sey
als wormnen ihn die Gewohnheit entschuldiget . QvpMv . /

der aber etwas gewöhnliches thut , der begehet kei¬
ne Schuld - Xloclr » <L«/7 ,4 - , ^larxvrMnst -r ŝ/».
2. c?s «/7 ^s . «. /F . .

'

.
Od « abrr - n - imm krivat - und deß Bier - br - u- rs eigen -

thumlrchrn Orr ? Und alsdann entstehet die Feuers,Brunst ent¬
weder durch deß Bnr - brauers Schuld und Fchrlajstgkeit , all -
wo der Bmm Herr den Schaden nicht ersetzen darff , oder es
entstehet sonder Nachlaßigkeit - deß Bier - brauers , weil das Hauß
schadhüP gewesen , eme Brunst , alswmn der Herr deß Halzßes
ftmen Schorstcin nicht hat fegen oder saubern lassen , oder die
Mtzen , wodurch die Funcken ins oberste Gebäude hinauf U§ -
gm , und das daselbst liegende Stroh oder Flachs anstecken
oder anzünden , nicht verstopffet hat .

HHZ Denn
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Denn es scheinet der Hrrr deß Hauses habe in diesem Fall

eine kleine Lchuld daran gehabt . ^ ^
Denn er Hai unterlassen / was em rechtflerßlKer Hauß- - Va¬

ter hätte ausbessern lassen. §. / . ^ /z -

SEE . I-r/?. MarpurZenL vs/ . 2. t ?s«/7 - 2S. «. lF .

Wer in der aLione I . . muß die allergeringste
Schuld prsekiret werdm . L. « L^ e - L. und bey

Bewlchrung deß Feuers wird der allergrößtste Fleiß erfordert .
Vrunem . ^ i, . -s.

Welcher Von beyden aber wird . aUhier beweiftn

müssen ? Der Mäger / der der : Schadendem dem Feuer
erlitterr / daß er beweis . . .
ein anderer daran schuld gewesen ?

deß Hauses oder

Oder aber wird

daran haben ? . . ^
Hierauf wird geantwortet/der Kläger muß beweisen , daß

der Herr deß Hauses die Schuld habe . Verlieb . / ^ . 4. n«c- / .

«. auabdar . / ^. 2. §«4/ . /o . » . /o . pinZirrer .
§sxo ?r . 24 . Loler . / . /Fck . ». / . Nascarci .

-r-o/. 2. r ? E/ . 5 - 2 . -r. /7 . /F . kinckelrlius . 0^ 7 F- . «.

T^arp ^reabr . 4 ^ /i . e. dlalrn . 4 ^ elemb .

// - . 7e oM . Lcruvius . / « 7 ^ /4 -

21 . §. örunnemann »

'̂ §r7. ». / . Nev ! u8 . 7«/ ^ F . ^ / . / .

«. 2 s. kliilipx . LS . 4 . L ^ oF . 4 . Lsbscb . r « « ^ .
^ Larprov . 7^- - - . 2. 2 ^ . / F. ». wohin auch die neue

Ehur- Sachstsche 80 . veciüon zu Ende / zielet : weil denn

solches der Billigkeit , und vieler bewehrter Rechts - Leh¬
rer Meinung / wie auch unserer hierbey befindlichen I ) e -

' " In nicht ungemäß : So sott hinführo der Beweist auch

diesem Fall dem Rlager zu erkannt wtö auferle¬
get /

« 60N

in



Von denen deß Brmr - Rechts . 247 -

gey auch dieser unserer Verordnung in begeben - en Fäl¬
len nachselebeL werden .

Es "scheinet zwar i . ) im Wege zustehen die krXkumtio
suris , daß die Feuers - Brünste gemeiniglich durch Nachlaßigkcit
der Einwohner entstehen . L. §. / . Fi

2 . ) Das Sprichwort : Es sey ein Nachbar dem an¬
dern eine ; , Brand schuldig.

Z- ) Die ^ morik - Cr vornehmer Rechtsgelchrten , so Nie¬
driger Meinung sind- Mv//e ^ Lcbnei -
cle ^ . /r . / «/ ?. -r. /F . ( it ' ev . //A .

L' s«L' /. . -L/. / . E. I ^ ublex . / - - L' WÄ. c-r/>. .5. / F.
Vrnn . / . b' aciarn . / . LÄESD «

Zancie . !' /' /. 4. /ae/l Earv ' LOv .

.
Allein auf das I ch wird geantwortet : Daß diese ?roe -

sumvon allzu ZeneMftn , als welche durch diese LxeciLle :
daß ein jeder ein fleißiger Hauß - Vatter zu seyn vermuthet wer¬
de / aufgehoben wird . binckLlckus . Lsbacrr . / .

Auf das 2. ) antworte ich , daß die Sprichwörter nicht alle¬
zeit gewisse Lebens - Regeln seyn , sondern vffters nur solche Re¬
dens - Arten , so der gemeine Pöbel , von allerhand Sachen , die
sich in dem gemeinen Leben zu tragen , zusammengeklaubet kin -
ckekbus . «. 4S . hernach wird dieses Sprichwort als¬
dann vielleicht statt haben , wenn ich meinen Nachbar einiger
Schuld nicht überführen kam krnckelrk . oS / ^ . ^ 5. .

Auf das Zr) wird geantwortet , man solle aus seimsLehr -
Meisters Worte nicht schwehren.

sondern es dürsste , auch in unserm RechL,drr Sohn
eine andere Meinung , als sein Vater haben. L. z. §. -ie c?o«-
EK . E/7 ^ . weil auch vor diesem äsarares Dom Nawne ,
Maw vorn ^ iMorsle , LÄoreleg VöM ^ verroe , ( . oecilius
vorn Luchino , boelius von Varrone , NarrnM vom ktOlomsoo ,
Lrmius vom Horarro , Leneca vvm Oellro , LrarbollerreZvom

8rra -
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Ärabone , MeWus vom 6aleno , Kermobenes V0W Cicer¬

one , Oicero vom 5MEo , Ongenes vomKreronymo . ttis -

WNVMUL VOM l ^ utiNO , ^ UÜM28 80M bonakv , DonaMS vom

krofxsrc », ^ rofper DvM L- upo sind getadelt und gestraffet «we¬

tzen, wie aus dem Oblevur . diards . W s^-

/ ^o/r ^ F FiF . / . c-s .̂ L,K , F. />. crh' älc».

Hernach setzen wir jener ^ morrcser , die ^ morit ^ r ow

angezogener Rechtsgelehrten , und Chur - Sächsischer Vision

- und also eine weit grössere , einer geringern entgegen .

WM- der . ss üMevle Ucyftr ^ eueyM/NLMscyuzVV rs ^

anzunehmen , wenn sie verderbet und schlimmer gemacht worden ,

r - < 7Eo ^ e . wenn ihme die Ausbesserung Kvjten

nicht gut gethan werden - Lrurmem . «i. /. F. A L ? oM ^ s ^ , C.

Loler . ^5- // " ^. «. /s ' . ^
Wenn sie aber völlig ruimret , oder sonsten verlohrm ge¬

gangen , dann muß so viel davor gezahltt werden , als hoch sie

geschähet werden können , örruv . i » § 7 ^ .
F-«

Nan aber auch der Brau . Herr den / der ihme Sie

Fässer geliehen / im Gegentheil deßnxgm belau¬

eren / weil er ihme vielleicht übelriechende/locherig -

te / und jönsten untüchtige Fässer geliehen / und

das darein gegossene Bier wiederum aus -

gelauffen / und verdorben ?

Hier muß - i » Unterscheid gemacht werden , ° b d« , so dle

Zäffer weggelichen , gewust hat , daß sie Aadhaffr sind ,
oder ob er es nicht gewust . L. §> M « F» CEM « . rnw
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daselbst 8MNNLM . 1N . ». / . ^äe ^er . r «

«. L. tlattn . ssi x ^ esenbec . k/r ^ . - / >. L? oMk«o^ r/ . «.

HarpprLLkt . 4-iH. 2. eoA/- - <rö . M. - rFF . Irr
jenem Fall ist wieder ein Unterscheid zu machen , ob her , so die

Fässer wcggeliehen, dem andern den Schaden entdecket , da dann
wenn dieser nicht behutsam mit dem Geschirr umgegangen , er
die Schuld niemanden , als sich selbsten geben kan : L. 24 .

Dibor / » Larbos . /oc - ^/ee . /S . / // .
- v . / . oder ob er ihm solches Verschwiegen ? und dann scheinet
der , so die Fässer weggeliehen , mit Betrug umzugehen , welcher
aber niemanden schützen soll.

Denn es gehöret sich nicht einen zu betrügen , sondern zu
helssen« L. / ?- . H. Harpprpclir . /i . / . -L

Wann er aber die Schäden nicht gewust hat , ist er keines -

weges gehalten ; lUeier . Lrunnem . ^ . / .
Denn in dergleichm Dingen wird nicht vermuthet »daß

einer dem andern schaden wolle ; indem sichs gar offrzutraget ,
daß ein Hauß - Vatter sich seine Sachen besser einbildet , als sie
in der That sind . §. 4. c ^ . <7. ?^ « EW -so?-

und soll dem , der einem andern etwas leihet , seine Dienst -
fertigkeit nicht schädlich seyn . L. weil
er keinen Nutzen davon hat . L. §. und der so
selbige entlehnet , leicht hätte untersuchen können , ob sie gut was
rett oder nicht , Uattn . / .

Es scheinet zwar imWeg zustehen i . ) daßer aÄioneLvmmo -
äml commriL könne belangetwerden . L. /F, §. / ^s . ^L?E- »s - L

hat jhme schadhaffte Fässer geliehen / wenn nun der
darein gefüllte Wein oder Gel wieder ausgelauffen und

Verdorben / muß er den Schaden mitthun .
2. ) Daß die Unwissenheit , wie seine Sachen bestellet sind, dem

der etwas ausleihet , nichts nutzen könne » L. // » Q «le ^e/ci «L
verb . / -eL.

3. ) Daß der , so etwas leihet, wegen deß Betrugs gchalttn sey.
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Ltmiv . . E M- L- ML- L. exk- ' c. . /p . §. FF . Welchem , eine

grobe Nachläßigkeit gleich geachtet wird . §.
mô i . L. . L- . . / . - LLA . F . ^ ^ §. . Welche hier

darunter zu stecken scheinet .
Und daß er 4. ) ihme die Fässer eher abschlagen / als ohne

Untersuchung / ob ste gut oderböß leihen sollen »
Fürnemlich 5. ) da ein Vrrkausser , ungeachtet er nicht ge -

wüst , daß die verkauffre Sache einen Schaden habe,R . eZkibi -
rorla kan belanget werden ^ L. / . §, 2. / . sie /LsiM . Mi ? - .

kLLveaAruncl ^ « e ^Dii/e >. . -^0. .

Mein auf das 1. ) wird aus dem Text selbst geantwortet, ,

daß er von dem Fall rede , da der so etwas mlsAhet , den Scha¬

den nicht allein gewust , sondern auchverschwiegenhat , und daß

er alsdann schuldig sey, fagenwir auch , nicht aber , wenn er nichts .

davon gewust hat . ^ ^ .
2 . ) Wird geantwortet , daß Ä. - i . / . von dieser Frage geh am

delt werde : : Ob einer den Derkauffemes Lan ^ Gutesaus

dieser Ursache zurücke ziehen und ^ su¬
chen könne / weil er das Einkommen und die Beschaf¬
fenheit deß Gutes nicht gewust ? welche der Imperator mit

^7ein beantwortet ; weil diese Unwissenheit nicht ohne Schuld
wäre , und der Verkäuffer , ehe er das Gut verkaufft , hatte wissen
sollen , was dasselbe vor Nutzen brächte - Lrunneman . «si «i . L. .

F / . Q sie: ' EsLn . « .

Allein von . dem Verkauffs - LonrraLt auf das Leihen kan,
wegen unterschiedener Leistung , nichts gefolgert werden .

Ob derchalbm schon ein Verkäuffer , m so ferne er das seinige
zu seinem , besten veräußern will : , nicht Minden rechten Preiß ei -

ner Sache , sondern auch alle Beschaffenheiten derselben wissen
muß ; so wird doch vondemjemgen,der einem andern etwas umsonst
leihet , keine so genaue Wissenfthafft von allen Beschaffenheiten ,
absonderlich die sich wieder Vermuthen hervor thun , erfordert» -L.
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Ist diese Regel , daß eine grobe NachläßikMt
Sein Betrug gleich geachtet werde / nur bey demjenigen
wahr , der etwas vermöge CommÄ8 zu Leisten schuldig ist , wo¬

von er auch selbst einen Nutzen hat , sonsten aber nicht .also .

4 . ) Zeiget es eine grössereZiebeundLmtseeligkeitan , wmn

man seinem Nechsten den Gebrauch einer Sache verstattet , . als

verweigert . Psalm 112 .

Daß aber der Leiher , ehe er eine Sache auslelhet , soges
nau zur Untersuchung der Sache , ob sie gutoder nicht , verbun¬

den sey , uNd ihme solches nicht ungestraffet hingehen stlle , dieses
wird nirgends , wol aberdas Wiederspiel , gesaget. r. . 2, .

L. / . daß wir uns dahero ohne Gesetz zu redenschämen sol¬
len . Fsv ^ / . » /F .

5 ) wird von abgesonderten und verschiedenen Dingen übel

geschWeti . MsrxurZ . - v - L ^ Q,- r/7 / s . ^ 4 . F ' udor . M .

c- rv. 2/ . 2.

Denn daß in Ksuff und Verkaufs dergleichen statthat , ist
die Ursache / weil dieser OomrE gar vielmals auch dem Vers

Ausser zugefallen verrosten wich . Lrruv .

/ . daß er dahero O. ÜMM ILVLM zu prmMen schuldig ist .
8ruv . -i. / . welches alles bey diesem Lonmici deß Lehens weg¬
fallet . 8rruv . -i. LH. zF . derohalben verneine ich diese Folge .
Denn es wird nur so viel daraus folgen , wenn er die geliehene
Geschirre nicht brauchen kan , daß er solche m dem Stand , wie

erste bekommen , dem der sie ihm geliehen , wiederum wird zustel¬
len müssen .

Hieher wich sich diese Frage am besten schickem

Ii 2 wer
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Wer Dann den Schaden und die Gefahr deß
Bieres auszustehen habe , wenn erwan ein

Wirth ftin Faß ausgemahlet und feinen Na¬

men oder Zeichen mit Meiden dar¬
an geschrieben hat ?

. Ich setze Mhier zum Vorauf daß der Wirth das Bier schon
gekostet,einen gewissen Preiß versprochen,der VertäustxerPausch
geschehen, und das Zeichen oder der Nahme von dem Wirth
mit Einwilligung deß Bier - brauers / als Verkäuffers , an das

Haß geschrieben worden ;
Derohalben halte ich dafür , daß der Verkaufs - ^ onrraÄ

voMommen sey , und der Schadeunddie Gefährden K ausser
ÄNgehe. Ltruv . 25 . §. - L. weil Ichk Aachs ihrem Herrn
verdirbet - ' stälror . /E

und das wegen Daranschreibung deß Zeichens :
Denn wenn das Zeichen an ein Faß gemahlet wird , hält

man davor , als wann das Faß schon würcklich übergeben wäre ,
gleichwie in rernüms üawiret Marcel ! . Lala . -ie

Also auch , wenn einer im Walde Holtz verkauffet , und das¬
selbe zeichnet , dergleichen Zeichen würcket so viel , als wenn dem

Lauster das Holtz schon eingehändiget wäre . Lalg .

sllwö er auch aus dem Valä . lakon . und andern , überhaupt be¬

weiset , daß das Zeichnen , sovielwürcke , als wenn eine Sache

schon übergeben worden , so viel nemlich die Übergebung deßl ) o-
Winü oder der Herrschastt, belanget .

Und da der Brauer , vermöge OomrLÄ8 ) verbunden ist

Dasselbe Faß keinem andern zu verkauffen , so wird auch der Wirth

Krafft seiner Gegen - Schuldigkeit , gehalten seyn, dasselbe Faß
zu behalten / Wd die Gefahr Mjnsichetb

Sonstm
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Sonsten würde denen Wirthen Anlaß gegeben die Bier¬
brauer zu betrügen , wenn sie ihnen den Breyhan , das Bier oder

Gose wollen in die Keller binden , d. i. wenn sie denen Brauern
die Macht ihr Bier zu verkauffen benehmen wollen , und die
Brauer sich deßwegen an die Wirthe nicht haltenkönten .

Es scheinetzwar im Wege zustehen r . ) daß der Wirth öas

Faß noch nicht abgeholet , ausziehen oder wegfahren lassen .
2. ) Daß in Rechten das WLederspiel vielmehr verordnet sey»

Allein auf das r . ) wird geantwortet , daß das Faß durch
Zusetzung deß Zeichens , Rechts - erdichteter Weise , schon überge¬
ben sey. Nun aber würcket die Erdichtung in einem erdichtete »
Fall eben so viel , als die Wahrheit selbst. ladvr . s .

F/ . SX.

2. ) Daß der Bier - brauer m Übergebung deß Bieres nicht
faumseelig sey , wol aber der Wirth , indem er solches nicht zu sich
nimmet und wegführen lässet , derohalbegwirdchMauch hie Ge¬

fahr treffen . ^ esEsr/ . --' «'Z 8tru ^ ,

'
Auf das 2») wird geantwortet , daß die Rechtsgelehrten

den mit L. /4 . H. / . T. ' ^ .

A ^ L' i- QM- M4Ü zu vereinigen
sich sehr bemühen , wie Ouarenus . eZ/. e7. ^/r ^c. e§- c ? E - B- L

,tt . §. ze ^/Zo / --e/ . / - 2/ » bezeuget . LronelroM

FeL/' e- b Q- H. «r LLEM » . M/ . FL. /
Aus welchen allen uns unterdeßen folgender Unterscheid

gefallet :
Ob nemlich das Zeichen , ehe der Kausszum Standgekom¬

men , daran gemahlet worden » und alsdann wird diekoKelbnicht
verrücket ; oder nach geschloßenem Kauff , da entweder eine an¬
dere Ursach , als der Wille zu übergeben , vermuthet werden kan,
such nicht proolumiret wird , daßeine Übergab geschehen sey ,
. Jiz
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wo es scheinet, es sey zu dem Gide geschehen, damit nichts
in das Faß gegossen werde ; oder es kan keine andere Vermuthung
da seyn; dann ist es einZeichen,daß es würcklich übergebenwordm .

/ . /4 . gleichwie diesen Unterscheid gebrauchen Sssicer . ^ L.

^r?7. ^ .kr. es. Ztracelia . sie

2 . » . po/LrMNSM . MiL . cs - rs « ro ^ . - - « - r

F.

Vielleicht wird sich dieser Unterftheid noch besser schicken, ob

der Wirth das Zeichen mit Wissen und Willen deß Verkäuffers
oder Brauers , daran gemahlet , oder aber ohne desselbenWissen ,
so daßvon diesem Fall L. / . §. von jenem aber L. /4 . zu verste¬
hen wäre aus 8oc ! n . Zrraccka . ^ / .

Des Anvem Meile VkcrtesTapLtU .

Wie das Brau - Recht ausser GeriM , un¬

ebne kroceir könne vertheidiget
« erden .

Ndem dieBoßheit derer Menschen so groß ist , daß,wann
der Poet jemaln wahr grredet , solches heut zuTagewohl
am gewissesten einttijst,wann er saget r

Mt ' unur ln vetrwm lemxer , eugimrr ^ ue

Oder

Der Mensch ist von Natur so gotkloß und ver -

Daß
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Daß er nur wünscht und treibt , wasGOtk und
Recht verwehrt .

Daher geschiehet gar vffi , daß diejenige , welchen dieses
Recht zustehet , daran verhindert werden , oder daß andere un¬
befugter Weife sich solches anmassen , oder denen Brauern auch
währenden Brauen selbst allerhand Verdrüßlichkeiten . machen .
Und alsdann heißt es r

minor eK virtus c ^ uarn < ^ uLrere , par -
ta Luerr ^

Oder in teutschen Reimen :

Hat dir dein saurer Schweiß etwas zu weg ge ^
^ dracht /

Nimm solches kunsstig auch mit größtem Fleiss
m acht »

Denen nun , welche einen in seinerbeunruhigen ,
begegnen wirentweder m- oderauffer Gericht ;

Von jener Weise wollen wir in folgendem , von dieser
aber in gegenwärtig emCapitelhandeln .

Das erste Mittel nun - dieses Recht zu erhalten , ist die
Pfändung , da denen , die einen unbefugter Werfe beunruhigen ,
entweder das Beau s Geräthe , oder die Ruthe , Wisch , Krantz ,
Korb , oder auch die Maaßemeggenommen werden ^

Wovon z. Fragen zu erörtern sind. .

L ) Ob
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I . ) Ob dergleichen Pfändung erlaubet sey2

Dermdaß sie nicht erlaubet sey, wollen folgmdeUrsachW:
i . ) Daß man von der Lxecmivn , worunter auch die

Pfändung gehöret , lllocx . 2- »/ . c ? E/7F4 > den krocell ?

nicht anfangen solle, L. r . e . ^

Lrunneman . s «

2. ) Soll man nicht einem jeden verstatten , was nur die

Obrigkeit öffentlich thun kan , L. E ^

und die Gelegenheit zum Aufruhr und Unruhe aus dem

Weg räumen , Uec . L . / . Nun kan und soll aber

der Streit wegen beunruhigten Besitzes von der Obrigkeit entz

schieden werden .

z. ) Weil es scheinet,als läge eine krlvm - Rache , so in Rech¬
ten verbotten , darunter verborgen , L. Fi - »er .

4. ) Der Pfänder sich also selbst Recht schaffete, wieder

e. e. <7. » e EF

Dahero man auch 5. ) nicht ein Vieh einschliessen darff ,
wenn es einem Schaden gethan , ^

Uberdieß 6. ) demjenigen , der emklares Recht vor sich hat ,

keinausserordmlliches Mittel zu statten kommen soll, L . //M -

Ja 7. ) die Pfändungen in rermims verbotten seyen, tVovef -

Dessen ungeachtet aber ist die Memung,daß die Pfändung
erlaubet sey, mehr und wahrhaffter gegründet : Weil r . ) sie schon
altes Herkommens ist , nach dem Unterricht 6ai1 . -ie e,

/ . Lo1er. ^/ ' / ' oc' L' //7exec-!r . ^Mkr. ck. «. LerltUiM - ' r . ^ .

Co»c/ «/ ?^ 4. » . Larprov . / ' ^ r . L. L?s«/?. 2/ . ^ / . » . L. / .

yL. / . » . / - . kickcer . ^r . / . Uakn . ^ WUembsc .
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5r />--»»/-. /^<7. -r. <5. HiOMSS . ^ MX/ «

c- ^. 2/ . ^ lev . L«^e- 7. ^ // . « . 8tri . iv .

« ie - 24/, . / ^ . §. / . «. 2. L-Af-

/ 4. H. 4 - Lrunneman . 5 p. F^- r ^ L. K. / .

Welches r . ) von denen glorwürdigften gottseeligen Kay -

fern kriäerico Ul . k ' eräinanäo I. und K. uäo1pbo II . mit allge¬
meiner derer Reichs - Stande Bewilligung , contmrmret , und m

gewissen Stücken eingeschräncket worden , 0r6 . Lamer . ^ . 2.

k ^ . vsn Pfändungen . rr . §. wie man pfänden soll - Hekor -

mLr . krancof . ^ . nno 14 . 42 . § daß auch die Pfande . Keceßll

^ u § . --ie 4 ^ 0 / 544 . §. die LL - - r ^ 4 und Pfandungs - Gachen .
/e ^§. kecelll Kansdon . -iL- 4/r - rs // - 4 §. weiter ifk auch /

«7Ä-»/?§. Oepm . kecess . Zpirenl . / - - os . - Eand - Aecht /

22 . e- " 4^/ . 2F . / > 4 0. ^,/r -r. 4^/ . 4 ^ -

//s5 . 6? ' / . 2 0. Lonli . I ^ leL or . 2. c?s-r/?. / . F. ^ L- ' .

Z. ) Weilen es nicht geschiehet einem zu schaden , sondern

sein Recht zu vertheidigen . ^ ^
Denn die Pfändung ist mchts anders , als eigene Hand - An¬

legung » mit fangen , wegnehmen,oder Wegführung Gegnerischer
Unterthanen oder Sachen , so entweder wegen einer klaren

Schuld , Erlangung eines neuen Rechtes , oder Vertheidigung

deß alten Besitzes , oder aber Wiederersetzung eines zugefügten
Schadens , geschiehet. Loboenleben . / « - ie /i -
L̂ s - ^44. I . / .

Auf die Gegnerischen Ursachen aber ist leicht zu antworten :

Und zwar i . ) muß ein Unterscheid gemacht werden unter

einerRegel undLxcepüon . Denn die Pfändungen ^. rreile Lcc .

werden von dieser Regel ausgenommen .

2. ) Ist diese Regel , man soll nicht allen und jeden ver¬

statten / was die Obrigkeit allein thun soll / ausser so weit

es die Gesetze oder Gewohnheiten erlauben , allerdings wahr .

Auf das z . ) wird oben 4. geantwortet .

4 . ) Kan
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4 . ) Kan allerdings in ausgenommenen Fällen einer sich
felbsten Recht sprechen« Hadn . ^ X ^ ekembec .

5. ) Ist -i. L. durch den wiedrigen Gebrauch schon
längst aufgehoben worden , Larp ^ov . 2. c?o-r/ .
/ . - r .

6 . ) Trifft dieses nicht ein , wenn einem mit einem außeror¬
dentlichen Mittel mehr gerathen ist ; denn alsdann wird er sich
vielmehr eines außerordentlichen , als ordentlichen bedienen kön¬

nen , öLlureicie ^ . /-?/?. ldeusnar . / - ä .

/ . ^c^/72/ . 2L- . Larp ^ov. ^- - / . 2. L?s-r/?. // . ^ L4. - r . F.

Endlich auf das 7. ) wird geantwortet : Daß das letztere

Gesetz das erstere aufhebe , und daß

besagte Novella durch die Reichs - Abschiede sey verbessert wor¬

den .
Aus dergleichen Gründen hat die Stadt Gera wieder die

Dorffschafften die Pfändungen etlichemal glücklich vor - und ihnen
das Bier weggenommen , wie oben Sckulces . / .

bezeuget .

11. Wird gefragen

Ob die Gepfändeten mit gewaffneter Hand sich
wiedersetzen können L

Welches verneinet wird , denn wie weit die Beleidigung
erlaubet ist , in so weit istdieVertheidigung verbotten, ^ rer . y^ -

/ . ». Harpprecht .
rie // - F. Kchracksr . c-zr/' . 4. «. F2 .

Welcher noch mehr Furores anführet ; Nun ist aber die

Pfändung , ( wie wir in voriger Frage gewiesen ) erlaubt ; da -

hero werden sich auch die Gepfändeten nicht wiedersetzen können .

Hieraus
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Hieraus folget 2. ) dass die Pfändende in rechtmäßigem , die

Gepfändete aber in unrechtmäßigemThunbegriffen , und also oh¬
ne Betrug nicht seyn können , ' labor . LS. / s. c^. /

Derohalben psiegm auch z . ) die so sich der Pfändung wies

dersetzenMit dem Gewalt - Geschrey arreltiret , und aufgehalten zrr
werden,Land - Recht - 2 . / ^ wehrensiesich demr

Pfand zugeben wieder Aecht / man bekümmere sie mit
dein Gerusfe / Lerlicb . 2. ^6- / ^7 ^ 4 . siebter . F.

4.
Und siehet nicht im Wege , r . ) daß der Einfall in eknHauß ver »

bottenisi,m soweit , daß der mit Gewalt in eines andern Hauß
gehet , Injuriarum könne belanget werden ; §. r . / «/ ?.

eosi. Denn das Hauß soll einem jeden die sicherste Zu¬
flucht und Auffenthalt seyn, L° / - ? . F ^

Oder man könte vielmehr aufstlcheWeise gehäuffte Schluß
Reden machen : Welcher auf besagte Weise pfändet , der thut
einen Einfall in eines andern Hauß ; welcher in eines andern
Hauß einfallet , der begehet eine unerlaubte That : Wer eine
unerlaubte That thut , dem kan sich der Besitzer deß Hauses mit

Recht wiedersehen . Derohalben kan sich der Gepfändete , dem¬
jenigen , der ihn also pfändet , mit Recht wiedersehen.

2 . ) Daß durch dergleichen Pfändung der öffentliche und
allgemeine Friede scheinet gebrochen Zu werden .

z . ) Daß unsere Häuser nicht eines jeden Vorwitz dienen
sollen , indem solches einem jedem Herrn gefährlich sey. Denn
es ist etwas schweres, entweder den geringen Zustand seincsHaußs
Wesens zu entdecken , oder sein Vermögen dem Neid zu unterwerft
fen , 2. 0. verb . En ^ L -

4. ) Weil es scheinet, als hätte der Gepfändete die Noth ,
wehr für seine Sachen ergreifst » müssen, L. ^ VE. / . ^

Kk L Denn
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Denn i . ) wird geantwortet , daß der Sorires falsch sey ,

weil er aus keinen lermmis , die nothwendig an einander hän¬

gen , bestehet. Vmntt . Srexttan . /-r //S . / . «.

»// / s . / 0^ .

2 ) Wer in eines andern Hauß gehet , der thut solches aus

einer rechtmäßigen / oder unrechtmäßigen/oder gar kemer

Ursache . Da nun also der . Eingang aus unterschiedenen Ursachen
geschehen kan , ss ist die andere kropostnon falsch / und wrrd als¬

dann nur wahr seyn , wenn einer aus einer unrechtmäßigen ,

oder aus gar keiner Ursache , in eines andern Hauß gehet ;

wenn er aber aus einer rechtmäßigen Ursache hmem gehet ,

ist ks nrchtalso .^ selbst erlaubt ist , so wird ja der

Eingang zum Hauß nicht verbvtten seyn , weil man ohne dem¬

selben zum Aussuchen und Pfänden nicht gelangen kan ,

/e - und daselbst Lrunnemann . » . F. Usrcman . kistor .

^ Dahew geben auch die Gesetzeund Rechte denen , so dieFlücht -

linse aussuchen wollen ^ Gewalt , so wohl in deß Kayserö , als de¬

rer Raths - Herren und Bauren - Güter zu gehen , und daselbst
die Bette und alle verborgene Oerter zu durchsuchen ,
F- r L. und daselbst Lrunneman . / . welches atlch die

Diechtsgelehrten auf ein Ehe - Weib exreuckren , 8cknei6e ^ .

^ H /«st . ^ «- -2«

^ Es Asbet auch noch mehr ausgmommene Fälle , da man eine

Sache in einem andern Hauß ohne einiges Bedencken suchen

darf . dcnneiäe ^ . / . l - ixolä . -isW-est .

Und obschon sonsten das Hauß die beste Zuflucht und Auf-

rnthaltung ist , so gehet doch dieses/ wenn einer etwas verbrochen

bat nicht an . ( ioepo . c ^ /e/ . // . -r. 2. Vroncssorst . s- / L. / 0F .

örrMNoMM . ^ - ä ä -ie ' VSL' . ?r »2.

Denn
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Denn man darfmit Erlaubnuß deß Richters , ohne Furcht ei¬

niger Straffe , um einen Verbrecher aufzusuchen, hinein gehen ,
^rAeriror . 2-0/. / . 2 s . ^ »

Auf das 2. ) wird geantwortet , weil demnach dieses Hauß -
suchen erlaubet ist , so kan ja der Hauß- Friede dadm ch nicht gebro¬
chen werden ; denn die Rechtliche Lxecrmon sichrer kein Um

. recht bey sich, ^ ^ §. ^ 1 ^ / ^ .

Auf das z . ) wird , aus schon beruhttm , geantwortet , daß
dieses nicht ohne Ursach geschehen solle , örunnenE . ^ L. 2. L?.

«. // . Doch wenn dieVrsesumüon

wieder dmBesitzer deßHauses ist,mag er sich dieSchuld beymessen,
daß er solche wieder sich erreget , und von freyen Stücken etwas

gethan - was er nicht hätte thun sollen .
4 . ) Wird er nicht beleidiget , deßwegen kan er sich auch nicht

vertheidigen .

IU . ) Ob nicht die pftrndnchmenden / wenn sie
m eilt Gut oder Hauß einfallen / und denen

Fässern den Boden ausschmerssen/die Gran -

yen der Pfändung überschreiten e

Allerdings , aus dem Mnckan . sie/--scv/f.
^ F. §. F. ». / 0. LckcLnIeben ° sie H.

Daher auch, als Bürge - Meister und Rath einer gewissen
StM in Teutschland bey der Cammer sich in einer 8upp1ic be¬

klagten , daß ein Grafihren BürgernEinfall gethan , die Zapffen
und Reiffe von den Fassen geschlagen , daß der Wein ausgelauf¬
en, wurden ^ ianäam , tme clausula ciecreriret . Lck ^ Wn -

mann . « - 7.

Thäten derowegen diePfandnehmendenbesser, wennsiedas
abgenommene Bier unter die Armen austheileten ; gleichwie es

Kkz ^ auch
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auch mitdenenjettigen , so Brod und Fleisch verkauffen , und doch
dieses Recht zu verkauffen nicht haben, gehalten wird .

Gleicherweise ist dieses in der Quedlinburgischen Metzger
Axüculn ausdrücklich versehen mit diesen Worten l

Es soll niemand darinnm Fleisch fellm / noch Würste
oder Schrot - Fleisch feil haben / er habe denn ihr Hand -
werck und Innung ; wer sich aber unterstehen würde

Fleisch zu seilen / Würste oder Schrot , Fleisch feil zu ha¬

ben/und hätte diese ihre Innung nicht , demsoll durch die

Anordnung deß Stadt - Vogts/Diener oderVogt von der

Gilde / solches alles genommen / aufdie ^- - »/cet /
und darneberr von uns mit 6- Thrn . halb uns / und halb
der Gilde/gestraffet werden .

Was aber diejenigen anbelanget , so das Bier von denenjem -

gen nehmen , so das Recht zu schencken nicht haben , können selbi¬
ge gepfändet werden , wenn man ihnen die Kannen , Krüge , Fla¬
schen , und andere Geschirre , worinnen das Bier geholet wird , ab -

nimmet . liabn . ^

- Zuvor ich aber von dieser Materie der Pfändung abgehe ,
will ich I V. noch dieses zufügen, daß wann , schon ein ordentlicher
Proceß angefangen worden , die Pfändung nicht mehr erlau¬

bet sey.
Denn wenn eine Sache Rechtschängig ist, so wird dasjenige

««erlaubet , was sonsten erlaubet war , per craäira ködert . I . an -

Hernach können die beunruhigten Bürger von d?ß Beklag¬
ten ordentlichem Richter ein Verbot auswürcken :

Wenn nun der , dem das Verbot geschehen, es dabey bewen¬

den lässet, wie es denn selten geschiehet,so ist die Sache gantz gut /
wo nicht , können sie einen schärffem Verbot , unter schwerer
Geld- Strasse , auszubringen suchen.

Von welchem Inkibmons - krocell ' , ob und wenn er statt
habe , kan ( ^ rprov . e- e. E- e. 2 . ^ F. mit mehrern
nachgesehen werden . Und
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Und endlich ist ihnen erlaubet Eritinenmgs - Befehle zuber
Zehren , daß , unter einer gewissen Straffe , denen Müllern Verbots
ten werde das Maltz zu maalen . 5ckeM . / >rc ' o ^ e/ ^

4. // . §. 2. L. - r . / .

Deß Andern Theils Fünsstes Capitel .

Was die Bierbrauer vor Gerichtliche
Mittel haben .

MDHEnn die streitenden Partheyen ihr Recht vor Gericht
AEiH ausführen wollen , so sollen sie sich nothwendiger Weise

so wohl UM den Richter / als die gehörige TUaae
bekümmern :

Und Zwar was den Richter anbelanget , sollen sie unten
suchen

1. ) Ob es der ordentliche Richter ?
Oder ob er 2 . ) vielleicht verdächtig sey;
Denn jerren kan der Beklagte exceMonemcompetenrrX '

diesen Lxcextione juäick luspeW verwerffen , wann nur diese
LxceprrOnes vor denen Lxceprlombu8 cillatorüs oxpomret wers -
denMynllNZ . c ^ e . 4. ^anZer . ^ L.

Lrunneman . Ä L. ^
Und dann kan der Richter zwar über die Lxcexrionem coiv -

petenr ' iX,aber nicht kuHeüi suclicis erkennen . Lrunneman . -i.
/ . N.

Denn es ist gefährlich vor einen verdächtigen Richter zu
xroceimen , 0, kLM / .

Derowegm kan auch ein verdächtiger obschon ordentlicher
Mrchter verworffen werden , Ganzer . ^

R. e^Zer.
Lrun -
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NmlMTM - E Vck-°o. <7. c/e ^/KÄ. -s. 4. ( ^arp ^OV. ^r ^s -
c- L// - . ^ - r . ^4. Mwo er den heutigen SrvIumLuriL

zeiget , wann ein Richter mit einigem Argwohn befchwehret sey,

Doch wird hierbey erfordert , daß eine rechtmäßige und zu »

längliche , nicht aber eine erdichtete , oder in Rechten ungegrun -

Lete Ursache deß Verdachts da sey. langer . ei.

Ob aber dergleichen Ursach auch diese sey/wann
ein Sohn seiner ^ o/eAow nach ein in ei¬

nem Ambt einen ?wee/sführet / in welchem
her Vatter Richter oder Ambt -

mann ist ,

Wird nicht unbillig gefragt : Denn diese Frage wurde

Sem Herrn ^ rorl dieses Werckes aufgeworffen , als er m

Sachen Anna Nappin w^er Christinen Bansm , vor snnE

Herrn Vatter , Joachim SchopAr , Anhaltrschen AmNmaan

in Sandersmnd Freckleben bedienet seyn wollte , uno du Beklag »

te exoeprionem jucliois luspeüioppomrte .

Auf welZe Frage m Monat vecsmbr .

1662 . die juEifche ks - r - Ität znIena geant¬

wortet , daß solche nicht statt habe,mit
diesen Worten :

« ! En » ihr dem , aufnacyfolgende Zranei, , als 1^)ob
LW nemlichdiesesfaUsdie
be e euch deß Rechten zu berichten geberten : Demnach

sprechen wir vor Recht / daß- gestalten Sachen nach/̂ ore



Was die Bierbrauer vor Gericht ! . Mitte ! Hader : 29 5

Vorgeschützte nicht statt habe . D. R .

w Urkundlich mit urrserm „siege ! besiegelt .

OräinLNu sOeeMU8/8en , o r

und andere 06 . der Puristen ,
käcultät in der Universität
Jena .

Ob nun wol dieses Keft ) onsum genügsame Kanones und

AmontLt derer Rechte vor sichhat ^so hat es dvchbey dem ersten
Anblück dem Gegentheil allz : hart vorkommen wollen Dero -

halben habe ich der Mühe werth zu seyn erachtet , mit gröfferm
Fleiß deßen Wahrheit und Gerechtigkeit zu untersuchen :

Soll derowegen diese Frage erörtert werden :

Db ein Richter deßwegen als verdächtig könne

verwsrffen werden / weil deßen Sohn entwe¬

der dem Wäger oder Beklagten als

bedienet iß ?

Kemesweges , weil man i . ) die - rmorkoet derer Rechts -
gelehrten vor sich hat . ibancellorr .

4 ^ . lVlarant . r-r ^ /F .

Kirtersbus . ^ Mwe// . <7^. FF . Ivlsjsr . r-r

^ k ^ e « r . /r >. §. L^ . Msvios . / ' ^ . 4. bamberri

Ooris . i « F. allwo er von die¬

ser Frage weitläuffriger und mit Fleiß handelt .
2. ) Aus diesen wichtigen Ursachen

Denn i . ) wenn man einen Richter als verdächtig verwerft
ftn will , siehet man einig und allein aufdie Wolgewogenheit gegen

Ll diesen
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dies ^ Hern streitenden Theils oder Sache . Klev . -i. / .

^
2 . ) Können alle und jede denen Partheyen dienen , welchen

es in Reckten nicht verbotten ist . V^ elembec . ^

L -r- 4. denn dieses ist ein LäiÄ , darinnen etwas ver -

boaen wird -
nicht verbotten in einem Gericht

einen LävocmLn abzugeben , wo der Vater Richter ist . r- r . / .

^ <7^. ^ deßwegen wird auch dem Sohn solches erlau - --

^
^^Und ferner z. ) in welchem Fall ein Sohn vor seinem Va¬

ter als Richter aävociren darf , in demselben kan der Vater als

verdächtig nicht verworffen werden .
^ ^ ,

Nun aber / wann ein Sohn einer andern Parthey gegen ler¬

nen , Vater als Richtern bedienet seyn darf , so ist ihme ja sol¬

ches unverwehret . , ,
c ^ ch will auch 4- ) das ^ r ^ ument , welches Ooris . 4. / .

bat , beyfügen : In welcher Sache ein Vater als Zeuge nicht

kan verworffen werden , in derselben muß er auch als Richter zu -

Zelaffê werdenM kan gar wol von der Verwerffung eines Zeugen

auf die Verwerffung eines Richters schließen, ^krenkus . / ^.
F. M- rie// . cF/ . 4 . «. Fo . weil man eher einen Richter als emen

Zeugen haben kan . R- osdack . 4.

Nun kan aber der Vater in einer Sache , da der Sohn ^ 6 -

vocar ist , als Zeug nicht verworffen werden . Denn wir schämen
uns ohne ein Gesetz zu reden , das dieses verbiethet , labor . ^

Varbola . /ocn/L ' / . /s . und welche ohne Gesetz

etwas vorbringen , die fliegen allzu hoch, da sie doch keine Federn

haben , dahero auch kein Wunder , wann sie wie dorten Icarus ,

aus der Lufft zu Boden fallen » ^ imnsous

E . /4 . st. Lĉ . ' Icckor « /.
r ^ Also
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Also kan ein Vater auch in einer Sache Zeug seyn , in wel¬

cher der Sohn ^ rocurator ist. kaririac . ^

«. //s »

Wo er dieses nicht nur mit ^ uwr ' ibus ,8a ! 6,6ror - Zöcln ,

und andern , sondern auch mit diesen Ursachen bekräfftiget -
1. ) Weil dieser Handel weder den Vater noch den Sohn

Weil hieraus keine WolgewogenheitzuvermuthÄt.
z. ) Weil es scheinet , als wenn der Vater vor einen

Fremden zeuge . ^ ^
Darum kan der Vater , in einer Sache , wo der Sohn ^ ä -

vocae ist , Richter seyn , und deßwegen als verdächtig nicht vers

worffen werden . . . . «
Welches l ^ aram . ILittersbus . Mv . L / . wol zu mercken

recommanälret haben . ^ _ . .
Und stehet uns im geringsten nicht im Wege , daß r . - der

Vater und Sohn vor eine Person gehalten werden . L. / « . <s. E

6 ^ - L und was einem von diesen beyden gefallet ,

dein andern auch gefalle. L. / /E5 «

^ . vror . r . e ^ . und die

Stimme deß Vaters deß Sohns Stimme und deß Sohnes deß

Vaters Stimme sey. §. 4 . ^ / . ^ ^ alcarä . r - sH

F. L? o»rc/ . //// . « . 4 . , .

s . ) Daß der Vater den Sohn hertzlch liebe . L. ^ . § . E
/ . L. f«/ . ^ dieser Ursache wegen darf man aber einen

Richter als verdächtig verwerffen . .
z. ) Weil es scheinet , als wenn er in ferner eigenen Sache

Richter wäre , welches nicht erlaubet ist. L. / » . ^ ^

L?. «ik M

Endlich 4. ) daß viele eine andere Meinung haben , abson¬

derlich wann der Vater alleine Richter ist , und keine MeKorss

hat , wie aus Xukrer. kabr . kelrmann beweiset somnn fongL

Ll r
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Mv! ru5 in /j - - ' / . gehalten
cso . ^. §.

Deßen fürnchmste Ursache mit der andern übereinkommt /
denn er saget :

Wenn der glückliche Ausgang eines krocettes zeuget , daß
der Sohn selbigen wo ! geführet habe : so wird erdestomehr ^Uen-
ren bekomme » / und derjenige so dem gemeinen Wesen vorstehet ,

diesen desto leichter zu Würden erheben .
Da nun der Vatter solches hefftiger als der Sohn wünschet /

so wird niemand laugnen > daß der Vater einigen Nutzen davon

habe
Wann aber ein anderer in derbraxi unglücklich ist / und kei¬

nen hohen Patron hat , bey dem wird es schwerlich geschehen , daß
er in einen hohem und glückseligern Stand kömmt ; und weil die -

fts denenMern Kummerund Hertzenleidverursachet / so istgantz
klar / daß es ihnen auch schade .

Mein auf das i . ) wird geantwortet,daß , wann Vater und

Sohn vor eine Person gehattenwerden , solches nichtwahrhafftig
und natürlich zugehe / wie der Augenschein einem jeden zeuget , z. E.

Wenn der Vater iffet , wird der Sohn nicht satt ; auch ist deß

Sohnes Weib nicht deß Vaters Weib , denn es sind in der That

zwey Personen . Wpxolyr . cke L/ .

Labor . « ÄrboL . LS . T4-

Aber auch civMer davon zu reden , wird dieses nicht alle¬

mal wahr seyn . r. e. wenigstens gehet es in

verhaßten Dingen und in Verbrechen nicht an . Lrunneman .

L. / . t7. L / . 4 . die Regel - ershalbm ; daß Vatter und

Sohn vor eure Person gehalten Werden/ist nur in gewissen
Dingen , nicht aber durchaus /wahr «- Malcarcl « ^

^ /// . und hat nicht statt / wenn der Vater nicht als eine

privat - sondern öffentliche Person , etwas thut . - klalcarä . L / .

2 ^ / Oder ich sage vielmehr , daß Vatter und Sohn für eine

Pwson gehalten werden gesthiehet durch die Erdichtung deß

UMeMruelMÄK . 2, < / . ^ ^ Labor .
wie
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wie solches abzunehmen - n. /. <7. ^ s - « / .

Am allermeisten aber aus denen Worten : pens und rnreMZun -
wr , welche Erdichtrmgs Zeichen sind. ? ruckman . </ . / .

Diese Erdichtung aber hat nur Grund s wenn dem Vater

durch den Sohn etwas soll erworben werden / wie zusehen ist aus

dem §. / «/ ?. sie

Woraus ich dann umgekehrt also antworte r

Aus welcher Handlung deß Sohnes dem Vater nichts er ?
worden wird / in selbiger werden auch Vater und Sohn nicht vor

eine Person gehalten ;
Nun aber wird von der M voeawr deß Sohnes dem Vater

nichts erworben : sintemal was der Sohn also gewinnet / sein ei¬

gen Gm ist / wovon der Vater weder den Nießbrauch/noch das

Eigenthum hat« cE

W. LrunMMM . «. 4. sondern es stehet solches dem Sohn
Mit allem Recht ZU. Lrruv . - M LM - E « . -ie . sie Fec«/ . cx-c- ' c. 2 » .

§. - F.

Derohalben werden in diesem Fall Vater und Sohn nicht
vor eine Person gehalten , r.

Äuf daß 2 . ) wird geantwortet / ob schon die Liebe deß
Lers gegen den Sohn groß ist ; so hat man doch nicht darauf zu se,
hen / wenn die Sache den Sohn nicht hauptsächlich angehet ,
klev . L /. welches allhier nicht geschiehet.

2. ) Hat man eine grössere und absonderliche kroosumtiori

vor den Vater als Richter / daß er werde sein Gewissen » Pflicht
und ewige ^MkeitbeöMlLm ^ . ^niWLös Lseoon ^
SM. r S. - A.

Daher geschiehet auch , daß sonsten eine bonerte Person alle

Vermuthung einiger WolgewogenheitceKrm machet . ^ loclelt .

Villor . 7-0/ . / . 2 ? . «. zF .

Aufdas z. ) wird geantwortet , daß freylich niemand in seiner
eigmenSacheMchM seyn könmcherNrMr aber ist falsch,daß der

Vater so in einer Sache Richter/in weicher der Sohn nur als

Llzd Mvoeae
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^ ävOLLc bedienet ist , Richter in eigener Sache sey ; Indem ein

großer Unterscheid unter dem Amt eines ^ . ävvcamn , und Ver¬

theidigung seiner eigenen Sacheist .

Haben die H- uwres , so iiamiren / daß ein derglei¬

chen Richter mehr als verdächtig könne verworfftn wer -

derl / viel stärkere und wichtigere Ursache »/ so daß man dmmsels

ben desto sicherer beyfallen darff ; . .

Zumalen die Freude und Traurigkeit eines Vaters / so er

über den glück- oder unglücklichen Ausgang fernes Sohnes

kräxis hat / ein bloß zufälliges Ding ist , ( worauf man aArm
Rechten nicht zu sehen pflegeyund keines Weges von solcher Wur -

ckung / daß es einen Richter / als einen beständigen Mann , von

dem allzeit vermuthet wird / daß er die Gerechtigkeit Handyade ,

seines Eydes / Gewissens und Gerechtigkeit vergessen machen

Zugleich wird auch die Antwort , soaufden andern Einwurff

gegeben worden / allhier müssen wiederholet werden .

Wir wollen aber nunmehr zur Sache selbst schreiten . Was

die Eiones , so bey dem BraurRecht vorkommenchelanget , wer¬

den selbige persönliche , oder dingliche seyn . §- / . / «/ ?.

und daselbst Uargpreckir .
Zu denen persönlichen kan gezogen werden

1. ) LonäiLio ex I . . clitkamM . 0 . ckemZen . Lrmmmmitt .

Von welcher Llarerus , ( ^ oncarclus , Launolus , Omencior -

plus , absonderliche ( lommencimiOs geschrieben haben .

2. ) LoncllÄio ex moribus . Hahn . « i ^ eservb .

«ü ^ ». WÜ. .
z. ) Die Injurien Klage . L. /i . § . ^ ^
Meine gemeiner sind vielleicht die dmgbchen Klagen , wei¬

che gleichfalls entweder bittende oder besitzende sind . t - wor .

« 4. /cc ?. zu jenen gehören
rja und cvnkLÜoria , nicht zwar äcküa,sondern Mis . riamme - .
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«7-r/ . / . «. Uabn . / . / - 5.

Uarpprecbrr . §. /-?/?. ^ - A/o «. «. 4. ärrnv « / «

exe - v// . /örurmemLNN . L.
F. ^eZÄtorLL wird wieder diejeni¬

gen gegeben / welche sich deß Brau - Rechts unbefugter Weise an -

Massen / die LvnkeLioria aber wird diesen gegeben / die das Bi - r s

brauen verhindern , Z. E. wenn einer vom Adel das Brau - Recht
wieder eine Stadt verjähret hätte / und diese ihm dennoch hernach
den Bierschanck nicht gestatten wollt / kan er mit Recht Lonkelld -

riam anstellen.
Etwas änderst erweitert diese Sache / was das Brau - Recht

anbetrifft / LrLimremLn . <i. / . wohin auch die Erfurther mclmi -

ren oben Mt/ . / . c ^ . 2 .

Hmnechst werden absonderlich zwey Stücke zu beobach-
^

^1.) Welcher feine Imemion beweisen solle ?
2 . ) In was vor einer Zeit ?

Was das 1. ) anbelangt/so machen wir einen Unterscheid
unter der Tonfeüvrn und bieZarOrln .

In ( lonkellorin wird der Kläger allerdings beweisen muf¬
fen . LclMÄcke ^ / . -üi §. / «M/. cr? » Wa« . « .

In dieser könte es gleichfalls scheinen / als wenn der Klä¬

ger beweisen wüste / wer ! so sehr dem Kläger der Beweiß oblieget ,
daß/wrnn ersolchm nichtbeybringt/der Beklagtevon der angestell¬
ten Klage losgesprochen wird . L. ^ la -

bor . r » Larbos . /ecr-^. 4/. 4. es/ . 2 ^ . ^ . 7. auch dieses kein Be¬

weiß ist/wenn einer die That nicht gestehet . L. ^ 5 . Q

Allein die wicdrigeMeinung istwahrhafftiger.
Weil 1. ) der Kläger seine Klage Venremungs - weise an¬

stellet / der Beklagte aber BejahrmZö - weift darauf antwortet ,
L. <7.

rchZei -
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2. ) Zeigen in wrminis , daß dem 5 der MMDriam aM

stellet / der Beweiß nicht oblieg ?/ lLmmel . -is c- ^. -r. -r.

K. ichcer . - F. K. 8cruv . ^ /// - v .
«' e- ' c. / § . Larprov . 2. Lö-x/? 4/ . Ät/i /F .

und absonderlich in BrarpSachen . Larpr .
/ . -S. F.

Auf den Einwurffaber zu antworten , wird ein Unterscheid
gemacht zwifchm der Regul und Lxc : sption ; denn ordentlicher
Weise beweiset der Kläger / aber in der NeMwriL ist es an ,

derft.
Auf die andere Frage wird geantwortet / daß der Anspruch

eines Rechtes nicht binnen Sächsischer Frist , sondern innerhalb
2. Monathen solle erwieftn werden , Sächf . LandesDrdnung .

Brauen / Schengen / rc . kincLelmut . oS / - ' s , allwo

er diese Frage xro und contra überleget / mit welchem einerley
Meinung hat ( larpMv . / . e .

-r. // . die er mit folgendem ? rLjuälcio bekrafftiget /
so zu sinden in Lormulis pronuncianäi aäjeLtis ejusä . ^oL- - - / ^/ .

c-2>. / < . dessen Worte also lauten :

Auf Klage / und Einbringen E . LV.
weil beklagter deß L ^ /Lrten Brauens und

Schengens nicht in Abrede / aber vorwendet / daß seine
befugt seyn Wein und Bier zu schenEen / das¬

selbe zu verkauften und zu holen / wie es ihnen beliebe /
Mitheklagter auch nicht weniger , befugt sey zu brauen /

so viel er bedarff ; welches Kläger verneinet / als ist
Dsklattter vermög unser Landes - Ordnung solche Ge¬

rechtigkeit innerhalb 2. Monathen /wie recht zu bewei¬

sen und auszuführen schuldig / klagendem seine Ge- -

gen - Beweisung/und andere rechtliche lGlothdursft darr

wieder vorbehältlich / und bleiben unterdessen /
und biß zu Erörterung der Sache bey deryoMs ^ - / ^ /
deß Brauens und Schenckens billich / D. K w -
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In dem Bischoffthum Hildesheim aber ist der Beweißrec -
WQ 6. Wochen , nach dMbiciiÄ 6e ^ nno x6s/ . 6. 8- ^prib

Als wolren dieselbe besagte Städte auch andere
Adel und Mädel / erinnert haben wie sie dazu befugt z «

seyn Vermeinen / in den nechfien 6. Wochen / 6aro an z «
rechnen , vorzubringen / oder aber gervärrm zu seyn ,
daß ihnen berührtes brauen zu feilen Aauff ganylich
untersaget und verbotten werden soll / llabn . - i - cs/ - » -

c ? E/ . ,40 »
Wann aber von der koilessdeß Vrau ^ Rechtes ein Streit

entstehet, wird selbiger entweder ordentlich oder ^E- nsch an¬
gestellet werden .

In jenem Fall wird es ein ordentliches , in diesem Fall aber
ein summarisch kollessormm seyn .

Weil aber dieses in dem Brau - Recht nichts besonderes hat .
Übergehe ich es jetzt gerne , und weiftden begierigen Leser aä kibiz »

Alleine welchen soll man denn zum brauen las¬
sen / wenn einer in der Besitz ist / und bewei¬
set / daß er ein grösseres Recht am Hauß ha¬
be z der andere aber nur einiger Massen sein
Recht beweiset / und zu leisten / auch
allen Schaden und Nutzen zu ersetzen sich er¬

biethet / im Fall derwie¬
der ihn auslauffen

dürstet

Ich halte dafür , man solle den ersten in der kostetet ,
halten , wegen den Nutzen deß Besitzes , woraus niemand ohne

Mm recht -
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rechtmäßige Ursache , nicht einmal von Obrigkeits - wegen , soll

abrieben werden / ( iarxr . 2.

Und daß die Launon deß andern jenen aus dem Besitz zu

flössen nicht zulänglich ifl / weil niemand unter ( ^ mion aus der

xollell ' zu weichen gehalten ist / kckav . 5. ^4- " . und

besser ifl den Besitz zu behalten / als selbigen / wenn er verlvhren

gegangen / allererst wieder zu suchen / L. ^ ^

Mev « . ü. ü 4.

Ob aber der bey der schützen / deme

wetten feines Standes hernach eine Krage movr -
^

ret wird / z. E . daß er den Bürger '
E ^ d noch nicht abgeleget ^

szch halte dafür / daß er dabey zu schützen sey / und muß

nur auf einige Zeit / vorfallet . . .
-

, , . . .

Daß aber die Frage von einiger Beraubung aä orcknurium

Lc pemorium suchcmm gehöre / beweiset Mock . ^/ . 4.

74F . M. 4/ . und aus demselben kruKK . r « Ks/ . E .

/ . und der Fahrlässigkeit derer Bierbrauer könne zu¬

geschrieben werden / daß sie denselben durch lyr Nachsehen rn den

Besitz deß Brauens haben kommen lassen . -
Ehe ich weiter gehe/ will ich diejenige Stnttrgkert anfuhren ,

so vor wenigen Jahren unter etlichen Bürgern rn der Vor -

Stadt Quedlinburg / und Valentin Beckern entstanden .

Denn als dieser das Bim brausn zu treiben begehrete , und

zu dem Ende mit großem Kosten ein Brau - Hauß bauen ließ / ha¬

ben ihmedie Bürger den Bau aufzuführen verwehret / und von

dem Obern Richter ein Verbot ausgebracht / von dessen Ge¬

reck tig -
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rechtigkeit und Recht - ein langwieriger Streit gewesen , besonders
da die Helmstadter auf der Bürger Seiten waren , und auf Be¬

fragen folgender Massen erkannten .

Mß vorstehendes Bericht/Schreiben / samt beyge¬
fügten emirren / zwischen denen sämbtlLchen Brauern deß
Westendorffes zu Quedlinburg und Dalentm Beckern
daselbst ergangenen uns zugesthicket , und darüber

unser rechtUches Bedencken zu eröffnen gebetten wor¬

den / demnach haben wir Oec - E ^ , und andere OsKs -

^ der / « - - Mn- ^ c - L/tat bey der Fürst ! . - DNve ^ Kat
zu Helmstadt solches alles bey versammleten <7o// ^/o mit

Fleiß verlesen und wohl erwogen : Erkennen darauf
vor Recht / daß zuförderst ermeldte Brauer m

( bevorab da ihr Gegentheil ' Valentin Becker zurys/Mo «
-r-k/ seiner angemaßten Brau - Gerechtigkeit nie ge¬
langet / vielwemger dießsalls einen oder mehr ^ K« ^
ret chat / ) und dahero bey ihrer Brau - Ordnungs mäßi¬
gen De / -/«/,/ ?/ , so viel errvehnten Beckern be¬

trifft . Obrigkeitlich zu schützen und zu « E/Eren seyn ;
Ingmchen was das anlanget / nachdem c?o»-

/L/ ^- en vorr Ihrer Fürstlichen hohen Landes - Obrigkeit
mit einer Brau - Ordnung gnädig angesehen/und daraus

ihnen nicht allein ein beständig Recht EE/ret worden /
sondern auch desselben Entziehung und Verringerung
ohne ihren Nachtheil undnicht geschehen kan /
und aber bekanntenRechtens/daß dergestalt einem andern

zum Schaden und Nachtheil niemanoen ein zu
verleihen / es geschehe dann wegen öffentlicher llTlorh oder

Nutzens / oder dergleichen rechtmäßige, : Ursache / und

mir derselben Erkanntnuß auch Vorforderung derer /
denen daran gelegen ist. ^ olanä . 2-0/. / . Q,«/ '
M. V^ esemb . / . 44 . LechMin .

Mm 2 Tender .
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Zbeuder . ^ « . ^ 4 - c « m gleichwohl aus

Den übersandten Schafften dergleichen Ursache und Um¬

stände im gegenwärtigen Fall noch zur Zeit nicht/hinge¬

gen so viel zu befinde, ; und zu ersehen / daß wenn schon

an Verlech - und CE - ürung deß Brau -

überall nichts Zu - ie/ ^ ren / jedennoch selbiges / weil es

nie in Gebrauch gekommen / und Lmmittelst über ^^o.
20 . zv . und mehr Jahr verflossen / sowohl dem Säch¬

sischen als gemeinen Recht nach verjahretund erloschen
rvKe/ besonders da an Gelegenheit und Vermögen des¬
selben zu gebrauchen / es nicht ermangelt / noch einige
Abfälle oder wodurch die Lehre deß gemeinen
Rechtes von der Verjährung oder Verliehrung eines

welches in io . Jahren nicht in Gebrauch gekom¬
men , / - - MEt zu werden pfleget / gegenwärtigen Falls

eintreffen wollen / daß es also bey der Regel / dergestalt
bewandten Dingen nach / sein Verbleiben haben muß ;

Ms sehen wir mcht / warum die os^/L/r -s/e - r auch /en/s -

A eines ihrer gernässern fernern Erfolges / (zu¬

mal da obvermeldete Brau - Ordnung Geding - und
Weife und gegen Ablegung einer gewisien im -

massen es sich ansehen läßt / errichtet seyn solle ) Rechts

bevfallm fick nicht zu versichern haben / und demnach

Valentin Becker » die Aufbammg dessBrau - Hauses
und dazu gehörige Anschaffung deß gewöhnlichen Brau -

Gerathes ebenso wohl als das Brauen selbflen / swell
man von denen angehängten Mitteln und sugehorun -
« en / eben so viel / als dem Endzweck und Haupt - Sache /

billig urtheilen muß ) wo nicht sonsten etwas zu Recht

erbebliches dawieder an und ausgeführet werden konnte /

Rechts - gebührllch zu verwehren nicht befugtßyn sollen .

Alles V . R . W. Urkundlich wrr dieses mit unser ^/tat -
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Infiegel bedrucken lassen / so geschehen Helmstadt den

25 . UprN . ; 674 .

OecLnus , 8enror und anden¬

ke O6 . der surlssen - ^scultät
daselbst .

Die Bürger gründeten sich derohalben so wohl auf dieses
KeiponLm » - aß in undencklichenZeitm in dem Hauß , web

chss der Beklagte gekauffet , das Brau - Recht nicht getrieben wor¬

den , als auch , daß sie sich mit Worten undWercken diesem Bier -

brauen allzeit wiedersehet, und daß die Brau - Ordnung nur von de -

neu Bürgern , die in der That brauen,rede .
Im Gegentheil gründete sich der Beklagte :
1. ) Austin krivileZmm , welches so wohl von denenFürsti

lichm Vorfahrerinnen , als auch jetzt regierender Aebtißin gegeben
und conürmiret worden ;

2 . ) Beschuldigte er fälschlich derer Bürger Abkürtzung ,
gleich als wann sie der Aebtißin Rechte in Zweiffel zögen .

z . ) Giengeder Autorität und Hoheit der Aebtißin viel ab ,
wenn derer ^ ontirmarron ange/ochtm würde r

Daß aber die erstem Besitzer deß Hauses 4 . ) das Brauen

niemahls getrieben , wollte er damit entschuldigen , daß , weil sie
arm gewesen/ie auch zu braue «,oder andere zumBrau - Merck ge¬

hörige Sachen anzuschaffen keine Mittel , mithin keine Gele¬

genheit und Vermögen desselben sich zu gebrauchen gehabt .

Aufdas HelmstähtischeKesponluM aber 5. ) antwortete er ,

daß solches nach falschen kröesuppoiiüs verfaßt wäre ;

Hierauf versetzten die Bürger , und zwar was daskttvile - -

x ' mm selbst anbelanget ,
Daß i . ) die Frage deß ^IvileZü nicht aäxoKessormm ^

Mm A sondem
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sondern pemorium gehöre , wie aus Lolanä . a Valle , Lonrarä .

und andern Hock . 6s«/ ' 14 - . « . . 52. beweiset ,
2» Seye solches mit Verschweigungver Wahrheit , und Er -

stattung falschen Berichts erlanget worden , weil die Verleihung
desselben, ohne daß sie darzu gefordert und gehöret worden , ge¬

schehen sey, gereiche dahero zu ihren Nachtheil ; Eine Verleihung
aberso einem andern zum Nachtheil gereichet, wird vermuthet , daß
sie sey erschlichen worden , Klock . ^ s/ . ^. 6s «/ . 5 . « .

z . ) Das kn vilechrim sey nicht in Gebrauch gekommen , de -

rowegen seye es auch nicht gültig . Äock . -r-o/. / . 6s «/7 / 0. «. /F/ .

und habe keine Kraffte , krictck . ^Ittesaur . / >^S. 8. exZer . E .

Besonders , da es 4 . ) wegen deß Nicht - Gebrauches ver¬

jähret sey : Denn wer nach dem Sächsischen Rechte sich eines

krivilesü etwas zu treiben » in zo . Jahren , Jahr und Tag nicht
gebrauchet , da er doch Gelegenheit darzü gehabt hätte , der verlie¬

ret dasselbe. l ^ LucttbLQ/ ^ . - F. LarPLOv . ^ r .
6s«/ ?. ^ . « . / .

Welches folgendes ?rse ) lläicium vom
Brau - Wesen erkläret :

^ Bwohl euer Datter vor zo . Jahren in fernen ; Hause
gebrauet/und das Bier verkausfet / dieweil ihr aber

dennoch innerhalb zo . Jahren / Jahr und Tag / solch
Brausn nicht gepfleget/so ist auch solche Freyheit / so euer
Datter gehabt/erloschen . D . R ' M- Lear . 5^.

X- «. t/e . ^ vom Bier - brauen .

1. ) Was die Conkrmatton deß krivilegü anbelanget ,

Versetztendie Bürger , daß solche nichts neues gebe, 6ail . L. v^/7



Was die Bierbrauer vorGerichtl . Mittel haben , zvy

/ . « . sondern Mock . zumVoraus setze ,
daß ihnen dieses conbmartte Recht zugestanden .

Aufdas 2. ) wird geantwortet : Daß dieRechtlicheHülffkein
Unrecht bey sich führe, § . / . F. Fe ^ - - . und in diesemkroeeff'
nicht so wohl von der Macht undGewalt der Aebtißin,sondern von
deren Willen , die Rede sey ; dann wann ein Fürst etwas thäte , das
eines andern Rechte verletzete , so ist von deß Fürsten Willen und

Wissenschafft zu reden,und solche zu untersuchen nicht verbotten »

Auf das z . ) wird geantwortet , daß einem Fürsten keine

Schande , sondern ein Lob sey, wenn er unbedachtsame , üch - 8c

obrepcmL ertheilte krivÜLM , und ergangene Oecrera wieder -

ruffet ; wiederrechtliche auf ungleichen Bericht obrepri -
tioausgelassene Befehl , LäiÄL , Oecrem undVersprüche , nach
erlangtem bessern Inkormarion und Bericht , zu cMren , und zu
ändern , ist Kaystm , Königen und Regenten nicht verklemevlich,
sondern rühmlich , Reinking Biblische policey M. L.

Aufdas 4 . ) wird geantwortet , daß ein krivile § ium durch
einen freywilligen Nicht Gebrauch völlig , nicht aber durch einen

gezwungenen und unumgänglichen Nicht - Gebrauch , genommen
werde , sintemal wer sich eines Dinges nicht gebrauchen kan , weder

saumseelignoch nachläßig ist / L.

«. hierüber hatdieGelegenheit deß Bierchrauens sich zu be¬
dienen fast täglich sich gezeiger .

Dahero wie die übrigen Bürger ihre Ordnung halten , und
was zum Brauen erfordert wird , anschaffen, so hätten auch die
alten Besitzer deß Hauses darum bekümmert seyn , und aufsolche
Weise verhindern sollen , daß das krivileAim durch denNLcht-
Gebrauch nicht verloschen wäre :

Aufdas 5. ) wird geantwortet : Daß das kechonsum kei -
nesweges auffalschekkXLxpoM , sondern nach vorhergehender
Wahrhafften Erzehlung der Sache , verfasset worden sey .

Diesen



z I « Deß Zweyten Theils Fünfftes LapitÄ .

Diese « doch ungeachttt habm die Je -
nenser gesprochen r

Sachen der sämbtlichen BrmrerinWeMndorffe /
oO R lagere eines , entgegerr und wieder Dcüentin Ler
( Lern / Beklagten mrd am andern / und

Martin Müllern am dritten Theil erkens

nen wir Fürstlich Guedlinburgisch verordnete Stifsts «
Tarrtzley / ^ EUndRathe / arrf eingeholten Rath der

Rechtsgelehrten / vor recht : Daß öie/o/ . s . befindliche
imimiehrs zu c ^ Frsn und aufzuheben / und wird

Beklagten die auf fern von erkaufftes
Hauß vor diesen aubereit gebrachte ErbErau - Gerech §
rigkeitzu e ^ En billig verstattcr . V . R . M »

OräLnarrus vecanus ^ 8c -

Qiorundanderevä . derluri -
stcn - ssLcultät in der Urü -

verütät zu Jena »

? ubl ! c ! ret den 26 . dlOvembr .

1674 . Fürstb Quedlinburg ! -
scheStMEantzley »

Die



Was dieBicrbrauer vor Ger ! chtl . Mitte ! haben , z r i

Die k - stiones 6eciäeaäi WM ' M
folgende :

, . ) /ARschemet aus dem / - / . «r. befindlichen Begnadigungs -
^ Briefe , daß der damahligm Besitzerin deß Hauses

Kon ! 8 Margarethen gebohz' nerAanchierin , Dietrich von Thaten
fiel. Wittbe von der zur selbigen Zeit regierenden Frau Aebtißm
Zu Quedlinburg die ErbErau - Gerechtigkeit dergestalt , ob bene

merim , conksriret und geschencket, daß dieselbe auf dem Hause
seyn und hassten solle :

SolcheBegnadigung nun hat r . ) die lucceclirendeFrau Aeb -

tißin Dorothea Sophia , gebohrne Hertzogin zu Sachsen , laut deß
Begnadigungs - BriefesM « S. // . zu conürmirm kein Bedem

ckm gehabt .
Wie dann auch z . ) die jetzo regierende Frau Aebtißm , und

zwar auf vorhergehende Überlegung , dergleichen gethan .
Ob nun gleich 4. ) von Klägern dawieder vorgeschützet wer -

den will , daß solches aus einem Irrthum geschehen, indem von li -

ris öenunciaren in seiner unterthänigsten Zupplicanon , durch
welche er die gnädigste Lontirmaüon erhalten , angeführet woV

den/als wenn die Frau AebLißin Maria ChristM ilder Gedächb
nüß die Brau - Gerechtigkeit der Thalifthen Wittben gnädigst
conkeriret , und verliehen , solches aber sich in der Wahrheit also
nicht befinden thäte , so kau doch solches dem Beklagten nicht scha¬
den ; genug ists , daß die Brau - Gerechtigkeit HUWÜkomg einmal

leZKimo moäo aufdaö Thalische Hauß gekommm und gebracht
worden :

So hindert auch 5. ) nicht , daß die Besitzer deß Hauses das

Brauen nicht exerciert und getrieben , sintemahl von 1m8 Oe -

rluncimen beständig angeführet worden , und von Klägern nicht
widersprochen werden können , daß das Hauß zum Braum nicht

Nn avnret



Deß Dritten Theils Erstes Capitel .
ZI2

3püntgewesen,auch wegenMangel der Mittel von den vorigen

Besitzern nicht hat zugerichtet werden können , daß also die von

Klägern angezogene Verjährung dem Beklagten nicht schädlich

Ordinarius OeLLNus , senior

undanderevä . der ) urMeri ' ^ L-
cultät in der Universität Zena .

Weil nun diese Urthel dem Helmstadtifchen Lechonso
schnür strack zuwiederwar , hat solche zur l - eurerarion Anlaß ge¬

geben , und die in Nexücis beygebrachte Ursachen zu wiederholen :

Meine als sich einige vornehme Männer ins Mittel legten ,

und der Beklagte denen Bürgern einigermassen eine Wiederver -

geltung darböthe , ist die Sache , ehe die I ^ eurerntlon fortgesetzet
wurde , durch einen gütlichen Vergleich gehoben worden .

Deß Dritten TI

Recht wieder verlohnn werde , zeigend

Erstes Capitel .

Wie solches zugleich mit der Stadt
vergehe ?

WPNdlichauch ( da alles , was unter dem Himmel ist , geb oh-

ren werdenllnd sterben gemein hGLscKmann .
^ / - - /S . 7. §. / . ) müssen wir zeigen , auf was Art

und Weise dasBrau - Recht verlohrenwerde ». Da -
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